Beschlussvorlage Vorlage-Nr:  2016/MC/942
Status: offentlich

Federfuhrend: Datum: 27.10.2016

Amt fiir Bau und Liegenschaften Verfasser: Herr Jennerjahn
FBL: Herr J. Banek

Satzungsbeschluss liber die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23
"Fangelturm" der Stadt Malchin

Behandlung Termin Beratungsfolge

Ausschuss fur Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt

Offentlich 07.11.2016 Stadt Malchin
Nichtoéffentlich 22.11.2016 Hauptausschuss Stadt Malchin
Offentlich 07.12.2016 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschlief3t auf der Grundlage des § 10 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722) die Satzung uber die 3.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Fangelturm* der Stadt Malchin, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B).

Die Begrundung wird gebilligt.

Der Blrgermeister wird beauftragt, die Genehmigung der Satzung beim Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte zu beantragen. Die Erteilung der Genehmigung Uber die 3.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Fangelturm* der Stadt Malchin ist gemaR § 10 Abs.
3 BauGB ortsublich bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit Begriindung
wahrend der Dienststunden eingesehen und lber den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 Kommunalverfassung M-V
§§ 9, 10, 13 a BauGB

Finanzielle Auswirkungen:

Fir die Stadt Malchin entstehen keine Kosten. Der Vorhabentrager tbernimmt alle Kosten
fur die stadtebauliche Planung und die gesamte Verfahrensabwicklung der B-Plananderung
bis zur Genehmigung derselben nach dem BauGB.

Anlagen:
Planzeichnung (Teil A) und Textliche Festsetzungen (Teil B)
Begrindung
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Lebenslauf
(Beratungsverlauf der Vorlage 2016/MC/942 mit Realisierungsvermerk)

Beschlisse:

07.11.2016

V/IBAMC/046 Sondersitzung der Stadtvertretung
Sitzung des Ausschusses fiur Stadtentwicklung, Bau,
Verkehr und Umwelt der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschlief3t auf der Grundlage des § 10 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722) die Satzung Uber die 3.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Fangelturm“ der Stadt Malchin, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B).

Die Begrindung wird gebilligt.

Der Burgermeister wird beauftragt, die Genehmigung der Satzung beim Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte zu beantragen. Die Erteilung der Genehmigung Uber die 3.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Fangelturm* der Stadt Malchin ist gemaR § 10 Abs.
3 BauGB ortsiliblich bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit Begriindung
wahrend der Dienststunden eingesehen und Uber den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Der offentliche Teil der Sitzung ist beendet, die Gaste verlassen den Sitzungssaal.

22.11.2016
V/HAMC/049 Sitzung des Finanz- und Hauptausschusses der Stadt
Malchin

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschlief3t auf der Grundlage des § 10 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt ge&ndert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722) die Satzung Uber die 3.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Fangelturm* der Stadt Malchin, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B).

Die Begriindung wird gebilligt.

Der Burgermeister wird beauftragt, die Genehmigung der Satzung beim Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte zu beantragen. Die Erteilung der Genehmigung Uber die 3.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Fangelturm* der Stadt Malchin ist gemaR § 10 Abs.
3 BauGB ortstblich bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit Begriindung
wahrend der Dienststunden eingesehen und Uber den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0



ATZUNG DER STADT MALCHIN

Planzeichenerklarung

Text - Teil B

1. Festsetzungen der 3. Anderung des Beabuungsplans Nr. 23 "Fangelturm" gem. § 9 BauGB

1.

2.14 Werbeanlagen

BER DIE 3. ANDERUNG DES
EBAUUNGSPLANS NR. 23 "FANGELTURM"

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch
Artikel 118 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) sowie des § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V)
i.d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, GVOBI. M-V 2015, S. 344, zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember

2015 (GVOBI. M-V S. 590) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom ....................... folgende Satzung Uber die 3. Anderung des
Bebauungsplans Nr. 23 "Fangelturm", bestehend aus der Planzeichnung-Teil A und dem Text-Teil B, erlassen:
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Es wurden alle Festsetzungen des rechtskréaftigen Bebauungsplans, die fiir die 3. Anderung zutreffen,
Gbernommen. Die Anderungen sind schwarz hervorgehoben.

1.1 Art und MaR der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet
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Grundflachenzahl (GRZ) als Hochstmal}

Geschossflachenzahl als Hochstmald

Zahl der Vollgeschosse als
Mindest- und Hochstmalf}

Satteldach

1.2 Bauweise, Baugrenzen

geschlossene Bauweise

Baulinie

Baugrenze

1.3 Verkehrsflachen

StralRenverkehrsflache

StraRenbegrenzungslinie

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung:

offentliche Parkplatze
offentlicher FuRgangerbereich

offentlicher verkehrsberuhigter Bereich

Einfahrt

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Sichtdreieck

1.3 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserletitungen

unterirdisch, Zweckbestimmung:

Telekommunikationslinie (TK-Linie)
Regenwasser

Gas
Wasser

Schmutzwasser

2. Sonstige Planzeichen

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten
zu belastende Flache

Umgrenzung von Flachen fur Vorkehrungen
zum Schutz vor Larm

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs
der 3. Anderung des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

3. nachrichtliche Ubernahme

1 Einzelanlagen (unterirdisch), die dem Denkmalschutz unterliegen
unterirdische Gasleitung VGN 200 PE 100 der e.dis AG

unterirdische stillgelegte Stromleitung 3x NAYY-J 240 der e.dis AG

4. Darstellungen ohne Normcharakter

Hauptgebaude, Bestand
Nebengebdude, Bestand
Mauer, Stitzwand

Zaun

Abbruch von vorhandenen unterirdischen Versorgungsleitungen, bereits erfolgt

Bestandshohe nach DHHN 92

Schacht im Bestand, k. A.

§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB
§ 4 Abs. 2 BauNVO
§ 16 Abs. 2 BauNVO

§ 16 BauNVO

§ 20 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 22 Abs. 3 BauNVO
§ 23 Abs. 1 und 2 BauNVO

§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB

J

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

§ 9 Abs. 7 BauGB

§ 9 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO

2.8
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Plangebietsgrofie:

im Norden Mihlenstralie

ten Teichstralle

n Stadtmauer

Geltungsbereichsgrenzen:

im Sltden An der Bleiche (Parkplatz der Malchiner Wohnungs - Genossenschaft e.G.)

ca. 2.430 m?

2.10 Fassadenoéffnungen

2.11 Fensterflachen

2.12 Markisen

25

Standort Raumart Larmpegel- | Schalldammmal?
bereich Erf. R'w,resn dB
Flurstuck 179 — Nord Wohnraume Vi 50
Flurstick 179 — Sud 1] 35
Flurstick 179 — West Il 30
Flurstuck 178 — Nord Wohnraume Vi 50
Flurstuck 178 — Ost V 45
Flurstiick 178 — Stud, West Il 30
Flurstiick 177 — West, Nord Wohnraume V 45
Flurstick 177 — Sud, Ost I 30
Flurstick 176 — West Wohnraume \% 45
Flurstick 176 — Nord, Sud, Ost Il 30
Flurstick 175 — West Wohnraume Vv 45
Flurstiick 175 — Nord, Sud, Ost Il 30
Flurstick 174 — West Wohnraume \% 45
Flurstiick 174 — Nord, Sud, Ost I 30
Flurstuck 172 — Nord Wohnraume Il 30
Flurstick 172 — West Vv 45
Flurstick 172 — Sud, Ost 1] 35
2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemaR § 86 LBauO M-V i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gelten nur fiir die zur Teichstral’e und Mihlenstralle
zugewandten Gebadudeteile.
21 Gebaudeabmessungen
Die Fassaden und D&cher sind in Abschnitten mit der Lange von mindestens 6,50m und maximal 17,00 m
in der Sockel-, Trauf- und Firsthdhe untereinander um mindestens 0,20 m in der Héhe zu verspringen.
2.2 Abweichungen zur Baugrenze/Baulinie
Die Fassaden sind durch gestalterische Elemente z. B. Vor- und Riickspriinge, Gesimse, Leibungen zu
gliedern, die zwischen 0,10 bis 0,30 m gegeniber der Hauptfassade vorspringen dirfen.
2.3 Benachbarte Gebaude
Trauf- und Firsthéhen gleichgeschossiger benachbarter Gebaude missen um mindestens 0,20m
voneinander abweichen.
Benachbarte Einzelbaukdrper dirfen gestalterisch weder in der Fassadenflache noch in der Dachflache
zusammengezogen werden. Fassadenwiederholungen mit gleichen Turen, Fenstern,
Fassadengliederungen und Fassadenfarben sind nicht zulassig.
2.4 Gebaudestellung
Die Traufstellung der Gebaude zum Stral3enraum ist zwingend.
Die Eckbereiche der Gebaude Muhlenstral3e/Teichstralle sowie TeichstralRe/An der Bleiche sind mit
Giebeln in Richtung Norden bzw. Siiden auszubilden. Der Eckbereich des Gebaudes
Muhlenstrafle/Mauerweg ist mit einem Giebel in Richtung Osten auszubilden.
Dachaufbauten / Dacheinschnitte
Der Charakter der geschlossenen Dachflachen ist grundsatzlich zu erhalten.
Dacheinschnitte und Dachbalkone sind nicht zulassig.
Dachaufbauten sind maximal auf 40 % der Traufldnge eines Gebaudes zuldssig.
Die Vorderkante einer Gaube muss mindestens in einem Abstand von 3 Dachsteinreihen zur Traufe
liegen.
Der Abstand zwischen Dachfirst und Einbindung des Daches in die Gaube muss mindestens 3
Dachsteinreihen entsprechen.
Es sind je Dachseite nur Gauben einer Form auszufiihren.
Die Ausbildung von Zwerchgiebeln ist nicht zulassig.
Dacheindeckung
Es sind nur gebrannte Dachziegel und Dachsteine mit nichtglanzender Engobe in den Farben rot bis
rotbraun zulassig.
Antennen

2.7

29

Plastische Gliederungselemente und Sockelflachen kdnnen mit anderen Farben entsprechend der
Festsetzung zu den Farben der Putzfassaden getént werden.

Die Fassaden miissen als Lochfassade ausgebildet werden. Jedes Geschoss ist durch Offnungen zu
untergliedern. Fenster6ffnungen mussen in horizontaler Richtung und in vertikalen Achsen zueinander
geordnet sein.

Im Erdgeschoss muss der Wandanteil mindestens 40 % der zugehdrigen Erdgeschossflache betragen.
Im Obergeschoss muss der Wandanteil mindestens 60 % der zugehdrenden
Obergeschossfassadenflache betragen.

Fir Offnungen, ausgenommen fiir Schaufenster, sind nur stehende Formate zuléssig

Fenstersprossen sind zuldssig; in der Ausfliihrung zwischen Glasscheiben oder oberflachlich
aufgebrachten Streifen ohne eigene Plastizitat sind sie unzulassig.

Fenster, deren lichte Offnung breiter als 1,00 m sind, miissen durch vertikale Teilung in mehrfliiglige
Fenster symmetrisch aufgeteilt werden.
Fenster mit einer groBeren Hohe der lichten Offnung als 1,50 m sind mit einem Kampfer zu gliedern.

Spiegelnde Verglasungen, Glaser mit sichtbaren Metallauflagen sowie gewdlbte Glasflachen sind nicht
zulassig.

Markisen sind nur im Erdgeschoss und nur in Verbindung mit Laden- und Schaufenstern zulassig,
wenn sie beweglich (Falt- und Rollmarkisen) und nicht breiter als das Fenster selbst sind. Sie sind in
Farbe und Form an die Hauptfassade harmonisch anzupassen und dirfen maximal 2,00 m auskragen.

2.13 Rollladen

Rolladen sind in die Fassade einzubauen, so dass sie nicht aus der Flucht der AuRenwand
heraustreten oder als Kasten sichtbar sind.

Planungsrechtliche Festsetzungen [§ 9 Abs. 1 BauGB] zur 3. Anderung des Bebauungsplan
Nr. 23 ,,Fangelturm”

Anderungen sind schwarz hervorgehoben.

1.1 Artund MaR der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO]
1.1.1 Art der baulichen Nutzung

1.1.1.1

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gemal § 4 Abs. 2 Nr. 1. BauNVO zulassigen

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulassig.
1.1.1.2

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 2 sonstigen nicht stérenden

Gewerbebetriebe sowie die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 3. Anlagen fir Verwaltungen sind zulassig.
1.1.1.3

§ 4 Abs. 3 Nr. 5. Tankstellen sind nicht zul3ssig.

1.1.2 Mal} der baulichen Nutzung
1.1.2.1

BauNVO festgesetzt.

1.1.2.2 Es wird eine Geschossflachenzahl (GFZ) von 1,2 als Hochstmal? festgesetzt.

1.1.3 Mal} der baulichen Nutzung - Hohe baulicher Anlagen
1.1.3.1

Vollgeschosse zulassig.
1.1.3.2 Als Oberkante baulicher Anlagen wird deren héchster Punkt der DachauRenflache bestimmt.

1.2 Bauweise und Baugrenzen/Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen
[§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

1.2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird die geschlossene Bauweise festgesetzt.

1.2.2 Fir Gebaude sind Vor- und Riickspriinge von der Baulinie/Baugrenze gem. § 23 Abs. 2 Satz 3 und
Abs. 3 Satz 3 BauNVO zwischen 0,10m bis 0,30m ausnahmsweise zulassig.

1.3 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB]

1.3.1 Eine Teilflache des Flurstlicks 169/14 wird als Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung:
offentliche Parkplatze festgesetzt.

1.3.2 Eine Teilflache des Flurstiicks 172 wird als Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung:
offentlicher verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt.

1.3.3 Eine Teilflache des Flurstlicks 179 wird als Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung:
offentlicher FuRgangerbereich festgesetzt.

1.4 Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB]

1.4.1 Vermeidungsmafnahmen
1.4.1.1

vom 01. Oktober bis zum 01. Marz durchzufiihren.
1.4.1.2 Zur Befestigung von Wegen, Stellplatzzufahrten und Stellplatzen sind durchlassige Belage zu
verwenden, wenn nicht technische Bedingungen entgegenstehen.

1.5 Vorkehrungen zum Schutz gegen schéadliche Umwelteinwirkungen [§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB]

1.5.1 Auf den in der Planzeichnung gekennzeichneten Flachen fiir Vorkehrungen zum Schutz vor Larm sind

bei Neubau-, Umbau- und ModernisierungsmalRnahmen folgende nach DIN 4109 Tabelle 8
erforderlichen Schalldamm-Male flir AuRenbauteile einzuhalten:

Parabolantennen sind auf allen zur Teich- und Muhlenstral3e zugewandten Fassaden- und Dachflachen
nicht zulassig.

Dachiiberstande / Traufgesimse
Der Dachuberstand ohne Berlcksichtigung der Dachrinne soll 0,30m bis 0,50m betragen.

Fassade

Die Verkleidung der Fassaden mit Fliesen, Kunststoffmaterialien oder Materialimitationen ist nicht
zulassig.

Far Putzfassaden sind nur die folgenden Farben zugelassen (NCS - Natural Color System Edition 2):
Hellgrau wie S 0500-N bis S 3000-N

Hellgelb wie S 0505-Y bis S 3040-Y

Hellgelb-Rot wie S 0502-Y 50R bis S 1502-Y50R und S 0505-Y10R bis S 3030-Y90R
Hellrot wie S 0502-R bis S 1502-R und S 0505-R bis S 1010-R und S 2005-R bis
S 3040-R

S 0502-R50B bis S 1502-R50B und S 0505-R10B bis S 1010-R90B
und S 2005-R10B bis S 3020-R90B
S 0502-B bis S 3030-B

Hellblau-Griin wieS 1005-B10G bis S 1010-B90G und S 2005-B10G bis S 3020-B90G
Hellgrin wie S 0502-G bis S 3020-G

Hellgriin-Gelb wieS 1005-G10Y bis S 3020-G90Y
Der Fassadengrundton muss Uber die Gesamtflache der Fassade einheitlich sein.

Hellrot-Blau wie

Hellblau wie

Es wurden alle Festsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplans, die fiir die 3. Anderung zutreffen, (ibbernommen. Die

Wohngebaude, die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2. der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften und nicht stérenden Handwerksbetriebe sowie die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3. Anlagen fur

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1. BauNVO ausnahmsweise zulassigen

Die gemall § 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Gartenbaubetriebe und die gem.

Es wird eine Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 flr Allgemeine Wohngebiete gem. Tabelle in § 17 Abs. 1

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gem. § 20 Abs. 1 BauNVO mindestens zwei und maximal drei

Zum Schutz der Fauna sind Fallungen bzw. Rodungen von Wildwuchs im gesamten Plangebiet in der Zeit

Werbeanlagen sind nur an einer Stral’e oder Platz zugewandten Seite zulassig.
Werbeanlagen sind nur bis zur Unterkante der Fenster des ersten Obergeschosses zulassig.

das Mal} von 0,60m nicht Uberschreiten darf.

Werbeanlagen durfen keine wesentlichen Bauglieder oder Architekturglieder verdecken.

Auskragung max. 0,80m betragt und der Ausleger nicht grof3er als 0,40 gm ist.
durchbrochen sein.

Die Gestaltung von Werbeanlagen mit Tagesleucht- und Reflexfarben ist unzulassig, wie auch
Wechselschaltungen von Leuchtreklamen; farbige Leuchtreklame ist unzulassig.

Das freie Plakatieren ist unzulassig. Das gilt auch flr Spannbander, Fahnen und Werbetafeln.

zum Plakatieren verwendet werden.

mit Tagesleucht- und Reflexfarben sowie der Betrieb von Leucht- und Wechselschaltungen.

2.15 Grundstuckseinfriedungen, Grundstiicksabgrenzungen

Materialimitationen.

Parallel zur Fassade angebrachte Werbeanlagen sind aus Einzelteilen zu bilden, deren Héhe und Breite
Parallel zur Fassade angebrachte Werbeanlagen dirfen nicht mehr als 0,30m vor die Fassade ragen.
Senkrecht zur Fassade angebrachte Werbeanlagen (sog. Ausleger) sind nur zulassig, wenn ihre

Ausleger dirfen keine geschlossenen Ansichtsflachen bieten, sondern missen durchsichtig oder

Laden- und Schaufenster dirfen nur bis zu einem Viertel inrer Flache beklebt, beschriftet, bemalt oder

An Fassaden angebrachte Warenautomaten sind nur dann zulassig, wenn sie so angebracht sind, dass
ihre Vorderkante bindig mit der Fassadenoberflache ist. Unzuldssig ist die Gestaltung der Automaten

Die unbebaute Nordseite des Allgemeinen Wohngebiets ist auf der Grundstiicksgrenze mit einer Mauer
parallel zur Mihlenstral’e abzugrenzen. Als Material sind Mauerziegel und Klinker sowie Natursteine

zuldssig. Nicht zuldssig fur den sichtbaren Bereich der Mauern sind technische Konstruktionselemente
aus Betonteilen oder Gleichwertigem sowie Verkleidungen aus Fliesen, Kunststoffmaterialien oder

2. Hinweise
1. Bodendenkmalpflege

Der Geltungsbereich der Satzung lber die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Fangelturm® liegt innerhalb des Bodendenkmals
JAltstadt®, welches flachendeckend als Bodendenkmal geschiitzt ist (§ 2 Abs. 5 DSchG M-V).

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation der betroffenen Teile des Bodendenkmals

LAltstadt” sichergestellt werden. Die Kosten fiir diese MaRnahme trégt der Verursacher des Eingriffs (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V). Uber die in
Aussicht genommenen MaRnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landesamt fiir Kultur und Denkmalpflege
rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalt man bei
der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehdrde bzw. beim Landesamt fiir Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin.

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren Denkmalschutzbehérde und dem Landesamt fur
Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen. Wenn wahrend der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste,
Holzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Mlunzen u.a.) oder auffallige Bodenverfarbungen, insbesondere Brandstellen,
entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 1 und 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, v.
6.1.1998, GVOBI. M-V Nr. 1 1998, S. 12ff., zuletzt gedndert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392)
unverzlglich der unteren Denkmalschutzbehoérde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs. 1 DSchG M-V fiir den Entdecker, den
Leiter der Arbeiten, den Grundeigentiimer oder zuféllige Zeugen, die den Wert des Gegenstands erkennen. Der Fund und die Fundstelle
sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverandertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fiinf Werktage nach Zugang der
Anzeige.

2. Altlasten und Bodenschutz

Das Altlastenkataster fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom Staatlichen Amt fir Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte gefuhrt. Entsprechende Auskiinfte aus dem Altlastenkataster sind dort erhaltlich. Es wird
davon ausgegangen, dass Altlastenverdachtsflachen und altlastenverdachtige Flachen im Geltungsbereich der 3.
Anderung nicht existieren.

Sollten sich im Fall von Baumafinahmen Hinweise auf Altlastverdacht oder sonstige schadliche Bodenveranderungen
ergeben, sind die weiteren Schritte mit der zustdndigen Behdrde nach § 13 i.V.m. § 14 Gesetz tber den Schutz des

Bodens in Mecklenburg-Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz - LbodSchG M-V) sowie mit der unteren
Bodenschutzbehdrde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte abzustimmen.

Werden in Bewertung dieser Auskuinfte schadliche Bodenverdnderungen oder Altlasten im Sinne des
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind mit dem Staatliche Amt fir Landwirtschaft und Umwelt

Verfahrensvermerke

Bekanntmachungs- und Informationsblatt ortstblich bekannt gemacht.

Malchin, den

Blrgermeister

2. Die fir Raumordnung und Landesplanung zustandige Stelle ist gemaR § 17 des LPIG M-V beteiligt worden.

Malchin, den

Bulrgermeister

3. In Verbindung mit § 13 a BauGB wurde die Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden wurde am

XX.XX.XXxx gemafR § 2 Abs. 2 BauGB eingeleitet. Die von der Planung berihrten Behérden und sonstigen

Trager offentlicher Belange sind am xx.xx.xxxx zur Abgabe einer Stellungnahme gemaf § 4 Abs. 2 BauGB
aufgefordert worden.

Malchin, den

4. Die Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden wurde am xx.xx.20xx gemaf § 2 Abs. 2 BauGB eingeleitet. Die

von der Planung beriihrten Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange sind am xx.xx.20xx zur Abgabe einer
Stellungnahme gemal § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert worden.

Malchin, den

Bilrgermeister

5. Der Entwurf (iber die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 23 "Fangelturm", die Begriindung, die

Umweltinformationen sowie wesentliche bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen wurden durch die

Stadtvertretung am xx.xx.20xx gebilligt und haben gemaf § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.20xx bis
einschlieBlich xx.xx.20xx o&ffentlich ausgelegen:

Die o6ffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann
schriftlich oder zur

Niederschrift vorgebracht werden kdnnen, durch Veroffentlichung im amtlichen Bekanntmachungs- und
Informationsblatt am xx.xx.20xx ortsublich bekannt gemacht worden.

Malchin, den

Blrgermeister

6. Der katastermafige Bestand am

wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen
Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Priifung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche

Flurkarte im Maf3stab 1: .................. vorliegt. Regressanspriiche kdnnen nicht abgeleitet werden.

Demmin, den

Katasteramt

7. Die Stadtvertretung hat am

die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen gemaR § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1
und 2, § 4 Abs. 1 und 2 BauGB geprift. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Malchin, den

Blrgermeister

8. Die Stadtvertretung hat am

die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 23 "Fangelturm", bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung gemaR § 10 BauGB beschlossen.
Die Begriindung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss vom gleichen Datum gebilligt.

Malchin, den

Blrgermeister

9. Die Genehmigung des Bebauungsplanes wurde mit Verfligung der héheren Veraltungsbehdrde vom

mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt. Die Nebenbestimmungen
wurden durch Beitrittsbeschluss der Stadtvertretung vom

......................... erflllt; die Hinweise wurden beachtet.
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wird hiermit ausgefertigt.

1. Die Stadtvertretung Malchin hat am xx.xx.20xx gemaR § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung (iber die 3. Anderung des
Bebauungsplans Nr. 23 "Fangelturm" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am xx.xx.20xx im amtlichen

Mecklenburgische Seenplatte gemaf § 13 BBodSchG die notwendigen MaRnhahmen abzustimmen
(Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung, Sanierung bzw. Sicherung).

Bei der Verwertung des anfallenden Bodenaushubs und anderer mineralischer Abfélle sind die Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen -Technische Regeln- der Mitteilungen der
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20, von 11/1997, 11/2003 und 11/2004 zu beachten.

Die Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Dabei
sind insbesondere die Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) einzuhalten.

Soweit im Rahmen von BaumaRnahmen Uberschussbéden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem Grundstiick auf- oder
eingebracht werden soll, haben die nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz-Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen
schadlicher Bodenveranderungen zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu beriicksichtigen.
Sollte der Boden auf ein anderes Grundstlick verbracht werden, sind zuséatzlich die Bestimmungen der LAGA M 20
einzuhalten.

Entsprechend § 4 Abs. 4 BBodSchG sind der Grundstlickseigentiimer und der Inhaber der tatsachlichen Gewalt
verpflichtet, MaBnahmen zur Gefahrenabwehr der von ihrem Grundstiick drohenden schadlichen Bodenveranderungen zu
treffen. Mit dem Boden ist sparsam umzugehen. Flachenversiegelungen sind auf das notwendige MaR zu begrenzen.

3. Verkehr

Sollten BaumaRnahmen an 6ffentlichen Verkehrsflachen im Sinne des StrWG-MV durchgefiihrt werden, ist daflr eine
Genehmigung nach § 10 StrWG-MV einzuholen.Der Trager der StralRenbaulast hat dafiir einzustehen, dass die allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst und der Technik eingehalten werden und ihre Bauten technisch allen Anforderungen
der Sicherheit und Ordnung gentgen.

Bei BaumalRnahmen ist der Veranlasser verpflichtet, solche Technologien anzuwenden, dass fur den Verkehrsablauf die
glinstigste Losung erzielt wird. Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im StraRenverkehr besitzen gegeniiber den
BaumafRnahmen, die zur Einschrankung bzw. zeitweiligen Aufhebung der 6ffentlichen Nutzung von StraRen fuhren, den
Vorrang. Die Grundsatze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der Baumafinahme zu beachten.

Alle BaumalBnahmen bzw. Beeintrachtigungen, die den Straflenkdrper mit seinen Nebenanlagen betreffen, sind mit dem
zustandigen StralRenbaulasttrager abzustimmen. Fir eine notwendige Verkehrsraumeinschrankung ist vor Beginn der

Bauphase eine verkehrsrechtliche Anordnung gemaR § 45 Abs. 6 StVO beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte,
Ordnungsamt, StralRenverkehrswesen, Adolf-Pompe-Stralle 12-15, 17109 Demmin, einzuholen.

4. Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Sollten bei Erdarbeiten Auffalligkeiten wie unnaturliche Verfarbungen bzw. Gertiche des Bodens auftreten, ist der Landrat
zu informieren. Der Grundstlickbesitzer ist als Abfallbesitzer nach §§ 15 und 17 des Gesetzes zur Férderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abféllen (Kreislaufwirtschaftsgesetz
(KrWG) zur ordnungsgemafRen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Die Grundpflichten sind gemal § 7
KrWG zu wahren.Eventuell anfallender Bauschutt und andere Abfalle sind entsprechend ihrer Beschaffenheit sach- und
umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen (zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.).
Nach § 7 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist eine gemeinwohlvertragliche Abfallentsorgung zu gewahrleisten. Deshalb
ist das Vorhaben so zu planen, dass eine ordnungsgemale Abfallentsorgung fiir Anwohner maglich ist. In der Bauphase

hat der Bauherr daflr Sorge zu tragen, dass die Abfalle der betroffenen Anwohner ordnungs- und planmaRig durch die
Entsorgungsfirmen des Landkreises entsorgt werden kdnnen.

5. Festpunkte der amtlichen geodéatischen Grundlagennetze in M-V und Vermessungsmarken

Im Planungsbereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes Uber die Landesvermessung und das
Liegenschaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich geschitzt. Wer notwendige MalRnahmen treffen

will, durch die geodatische Festpunkte gefahrdet werden kdnnen, hat dies unverziiglich dem Landesvermessungsamt
Mecklenburg-Vorpommern mitzuteilen.

6. Kartengrundlage

Als Kartengrundlage dient die Vermessung des Vermessungsbiiros Dipl.-Ing. Herbert Weinert, 17109 Demmin vom
05.09.2015. Stand Liegenschaftskataster: 05.09.2015

Hoéhenbezugssystem: DHHN 92.
Lagebezugssystem: ETRS 89 - UTM

Rechtsgrundlagen:

- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011
(BGBI. | S. 1509)

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, GVOBI. M-V

- Landesplanungsgesetz (LPIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 (GVOBI. M-V S. 503), zuletzt geandert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V S. 323)

- Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 12), neu gefasst

- Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geandert durch Artikel 101 der Verordnung vom 31. August 2015
(BGBI. IS. 1474)

- Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall, Mitteilung 20, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), zuletzt geadndert durch Artikel 102 der Verordnung
vom 31. August 2015 (BGBI, | S. 1474)

- Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KriWG) vom 24. Februar 2012,

zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22, Mai 2013 (BGBI. | S. 1324)

- Abfallwirtschaftsgesetz fiir Mecklenburg-Vorpommern (Abfallwirtschaftsgesetz - AbfVVG M-V), in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. Januar 1997, GVOBI. M-V 1997, S. 43, zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juni 2012 (GVOBI. M-V S. 186, 187)

- Gesetz liber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt

geandert durch Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S, 1474)

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz -

NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt geandert durch Gesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 395)

- Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen und @hnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt gedndert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474)

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) vom 30, November 1992 (GVOBI. M-V S. 669), zuletzt geandert
durch Art. 4 des Gesetzes vom 4. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 579; 765)

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch
Art. 320 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474)

- Gesetz liber das amtliche Geoinformations- und Vermessungswesen des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Geoinformations-
und Vermessungsgesetz - (GeoVermG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2010 (GVOBI. M-V Nr. 23 S. 713)

- StraBenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 6. Marz 2013 (BGBI. | S. 367), zuletzt geéndert durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. September
2015 (BGBI. I S. 1573)

- Gesetz iiber den Offentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern (O0GDG M-V) vom 19. Juli 1994, GVOBI. M-V
1994, S. 747, zuletzt mehrfach geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. April 2014 (GVOBI. M-V S. 150, 152)

- Gesetz liber den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren fiir Mecklenburg-Vorpommern

(Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V - BrSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015, GVOBI. M-V
2015, S. 612, zuletzt berichtigt am 5. Januar 2016 (GVOBI. M-V S. 20)

- Kommunalverfassung fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) verkiindet als Artikel 1 des Gesetzes Uber die

Kommunalverfassung und zur Anderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V. S. 777)
- Hauptsatzung der Stadt Malchin

Ubersichtslageplan, queie: o1 m-v, 2010

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 118 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474)

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S.132), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548)

2015, S. 344, zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (GVOBI. M-V S. 590)
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392)

Reststoffen/Abféllen - Technische Regeln, Endfassung vom 06.11.2003
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Malchin, den

Blrgermeister

10. Die Genehmigung der Satzung des Bebauungsplanes, der Begriindung und der zusammenfassenden Erklarung
nach § 10 Abs. 4 sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wahrend der Dienststunden von zu jedermann
eingesehen werden kann und Uber den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am

...................... durch Verdffentlichung
im amtlichen Bekanntmachungs- und Informationsblatt ortstiblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung
ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens und Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung
sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 BauGB) sowie Entschadigungsanspriichen (§ 44 BauGB) hingewiesen
worden.

Die Satzung ist mit Ablauf des Bekanntmachungstages in Kraft getreten.

Malchin, den

Bulrgermeister

Satzung
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1. Allgemeines
1.1 Aufstellungsbeschluss

Auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) und der Kommu-
nalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben die Stadtvertreter der
Stadt Malchin in ihrer Sitzung am 21.10.2015 folgenden Beschluss gefasst:

»FUr den durch die Stadtvertretung Malchin am 18.07.2001 als Satzung beschlosse-
nen und nach ortsublicher Bekanntmachung im ,,Malchiner Generalanzeiger” am
26.01.2003 in Kraft getretenen Bebauungsplan Nr. 23 ,,Fangelturm* der Stadt Malchin
beschlieBt die Stadtvertretung Malchin die Aufstellung der Satzung Uber die 3. Ande-
rung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,,Fangelturm* der Stadt Malchin®.

Aufstellung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,,Fangelturm* beschlossen.
Der Beschluss wurde ortsublich bekannt gemacht.

1.2 Kartengrundlage

Als Kartengrundlage dient die Vermessung des Vermessungsburos Dipl.-Ing. Herbert
Weinert, 17109 Demmin vom 05.09.2015

Stand Liegenschaftskataster: 05.09.2015
Hbhenbezugssystem: DHHN 92.
Lagebezugssystem: ETRS 89 - UTM

1.3 Rechtsgrundlagen
Grundlagen des Bebauungsplanes Nr. 23 sind:

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(BGBI. | S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 118 der Verordnung vom 31. August
2015 (BGBI. 1S. 1474)

- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990
(BGBI. | $.132), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013
(BGBI. 1S. 1548)

- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt gedn-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. | S. 1509)

- Landesbauvordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015, GVOBI. M-V 2015, S. 344, zuletzt gedndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (GVOBI. M-V §. 590)

- Landesplanungsgesetz (LPIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai
1998 (GVOBI. M-V S. 503), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.
Mai 2011 (GVOBI. M-V S. 323)
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- Denkmalschutzgesetz (DSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6.
Januar 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 12), neu gefasst durch Artikel 10 des Gesetzes
vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383, 392)

- Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Mdarz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt ge&ndert
durch Artikel 101 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. IS. 1474)

- Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Abfall, Mitteilung 20, Anforderungen an die
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfdllen - Technische Regeln,
Endfassung vom 06.11.2003

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.Juli 1999 (BGBI. | S. 1554),
zuletzt gedndert durch Artikel 102 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI, | S.
1474)

- Gesetz zur Neuvordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts (Kreislaufwirt-
schaftsgesetz - KrIWG) vom 24. Februar 2012, zuletzt gedndert durch Gesetz vom
22, Mai 2013 (BGBI. | S. 1324)

- Abfallwirtschaftsgesetz fur Mecklenburg-Vorpommern (Abfallwirtschaftsgesetz -
AbfVVG M-V), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 1997, GVOBI.
M-V 1997, S. 43, zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juni 2012
(GVOBI. M-V S. 186, 187)

- Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 421 der
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S, 1474)

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfuhrung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar
2010 (GVOBI. M-V S. 66), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 12. Juli 2010 (GVOBI.
M-V S. 383, 395)

- Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Gerdusche, Erschitterungen und dhnliche Vorgange (Bundes-
Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt gedndert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31.
August 2015 (BGBI. | S. 1474)

- Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG M-V) vom 30, No-
vember 1992 (GVOBI. M-V S. 669), zuletzt gedndert durch Art. 4 des Gesetzes vom
4, Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 579; 765)

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31.
Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geéndert durch Art. 320 der Verordnung vom 31.
August 2015 (BGBI. | S. 1474)

- Gesetz Uber das amtliche Geoinformations- und Vermessungswesen des Landes
Mecklenburg-Vorpommern - Geoinformations- und Vermessungsgesetz - (Geo-
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VermG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2010
(GVOBI. M-V Nr. 23S.713)

StraBenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 6. Mdarz 2013 (BGBI. | S. 367), zuletzt gedndert
durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. September 2015 (BGBI. 1S. 1573)

Gesetz Uber den Offentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-
Vorpommern (OGDG M-V) vom 19. Juli 1994, GVOBI. M-V 1994, S. 747, zuletzt mehr-
fach gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. April 2014 (GVOBI. M-V S. 150,
152)

Gesetz Uber den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feu-
erwehren fur Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-
V - BrSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015, GVOBI.
M-V 2015, S. 612, zuletzt berichtigt am 5. Januar 2016 (GVOBI. M-V S. 20)

Kommunalverfassung fir das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) verkindet
als Artikel 1 des Gesetzes Uber die Kommunalverfassung und zur Anderung weiterer
kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V. S. 777)

Hauptsatzung der Stadt Malchin

Die Gesetze und Verordnungen gelten jeweils in ihrer letztgUltigen Fassung zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Planes.

1.4 Planungsgrundiagen

Stadtebaulicher Rahmenplan Malchin-Innenstadt Fortschreibung 2014, beschlossen
durch die Stadtvertretung Malchin am 14.05.2014

Gestaltungssatzung der Stadt Malchin - Bereich Alistadt, bekannt gemacht am
30.06.1993 (vgl. 8.2.4 Baugestaltung)

Denkmalpflegerische Zielstellung Umfeld Fangelturm Malchin, Mauerabschnitt 02
vom Md&rz / Mai 1999

Flachennutzungsplan der Stadt Malchin, Arbeitsstand 12. Mai 2015, Vorentwurf

Immissionsprognose Verkehrs- und Anlagenlarm (Schallschutzgutachten), Landes-
hygieneinstitut M-V, AuBenstelle Schwerin, November 1999

2. Anderung iber den Bebauungsplan Nr. 23 ,Fangelturm®, rechiskraftig seit
13.10.2012, A & S GmbH Neubrandenburg, architekten . stadtplaner . ingenieure,
August — Milarch - StraBe 1, 17033 Neubrandenburg!

! Zitate oder Informationen aus der Begriindung des Bebauungsplanes wurden am Ende jedes Absatzes mit [1]
gekennzeichnet
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Uber die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 23 ,,Fangelturm*

1.5 Bestandteile des Bebauungsplanes

Die Planzeichnung der 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 23 ,,Fangelturm* besteht
aus:

- Teil A: Planzeichnung des Bebauungsplanes Planteil | im MaBstab 1 : 250 mit
der Zeichenerkl@rung und

- Teil B: Textliche Festsetzung zum Bebauungsplan sowie der
- Verfahrensubersicht.

Dem Bebauungsplan wird diese Begrindung beigeflgt, in der Ziele, Zweck und we-
sentliche Auswirkungen des Planes dargelegt werden.

1.6 Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Die Grenze des r&dumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist gem. § 9 Abs. 7
BauGB in der Planunterlage zeichnerisch dargestellt. Das Plangebiet der 3. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 23 ,,Fangelturm® der Stadt Malchin liegt im Sanierungsge-
biet ,,Altstadt* und dessen Erweiterungsgebiet und wird wie folgt begrenzt:

- Im Norden MUhlenstraBe

- im Westen TeichstraBe

- im SUden An der Bleiche (Parkplatz der Malchiner Wohnungs-Genossenschaft e.G.)
- im Osten Stadtmauer.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die FlurstGcke172 sowie 174 - 178
sowie Teilfldchen der FlurstGcke 169/14 und 179 Flur 30, Gemarkung Malchin.

Die GroBe betragt ca. 2.405 m2.

Alle FlurstUcke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich im Eigentum
der Stadt Malchin.
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2. Anlass, Ziel und Zweck der Anderung des Bebauungsplanes/Planungsabsicht
2.1 Anlass, Ziele und Zweck des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan Nr. 23 ,,Fangelturm* der Stadt Malchin ist am 26.01.2003 in Kraft
getreten; die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Fangelturm® ist am
14.06.2009 in Kraft getreten. Die 2. Anderung trat am 13.10.2012 in Kraft.

Anlass fUr die geplante Bebauungsplandnderung sind die Abweichungen von bishe-
rigen Festsetzungen des Bebauungsplanes durch das konkret anstehende Vorhaben:
Bau einer Einrichtung fUr altersgerechtes Wohnen und Tagespflege mit den entspre-
chenden Nebenanlagen &stlich der TeichstraBe in Malchin.

Um fUr das Vorhaben die planungsrechtliche Voraussetzungen zu erhalten, hat die
Stadtvertretung der Stadt Malchin beschlossen, den rechtskraftigen Bebauungsplan
Nr. 23 in dem beplanten Teilbereich dndern zu lassen. Die Anderungen betreffen so-
wohl die Planzeichnung Teil A als auch die textlichen Festsetzungen Teil B.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes fur das Umfeld des Fangelturms war erforder-
lich, um folgende MaBnahmen durchfGhren zu k&nnen:

- Neuordnung von Grundsticken -BaumaBnahmen, die nach § 34 Baugesetzbuch
nicht beurteilbar sind

Die Aufstellung des Bebauungsplanes und die 1. und 2. Anderung des Bebauungs-
planes fUr das Umfeld des Fangelturms hatten und hat fir den Planungsbereich fol-
gende Planungsziele:

- Im Zuge der Beseitigung von stadtebaulichen Missstnden gemaB § 136 Abs. 2 Nr.
1 und 2 Baugesetzbuch sind das Umfeld des Fangelturms und der historischen
Stadtmaver / ehemaliger Stadtmauerverlauf umzugestalten sowie bebaubare
GrundstUcke zu schaffen;

- FUr die Ausbildung geschlossener StraBenzige sind StraBenrandkanten auszubil-
den;

- Bei der Festlegung zur kiUnftigen Nutzung muUssen die Larmimmissionsbelastungen
fOr das Gebiet, die von der B 104 ausgehen, ausreichend beachtet werden;

- Die besondere Bedeutung des Fangelturms als ein Wahrzeichen der Stadt Malchin
im Eingangsbereich zur Innenstadt soll durch eine sensible Einbindung in die Be-
bauung entlang der MUhlenstraBe betont werden;

- Die Stadtansicht im Bereich der B 104 ist umzugestalten und gestalterisch aufzuwer-
ten.

Die Gebietsausweisung fur die bauliche Nutzung des Planungsgebietes ist im Sinne
der vorhandenen Ubergeordneten Planungen und deren Nutzungsausweisungen
(Fldchennutzungsplan) festzulegen einschlieBlich des MaBes der baulichen Nutzung,
wie Grund- und Geschossfldchenzahl sowie Geschosszahl.
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Begrindung zur Satzung der Stadt Malchin
Uber die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 23 ,,Fangelturm*

Die 3. Anderung des B-Plans wird erforderlich, da das aktuelle Bebauungskonzept
nicht mit den Ausweisungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 23 ,,Fangel-
turm* in diesem Bereich Ubereinstimmt.

Das Bebauungskonzept ist im Punkt 2.2.2 erldutert.

Ziel des Bebauungsplanes und somit Ziel der Stadt ist die planungsrechtliche Rege-
lung fUr die Errichtung und Nutzung eines Gebdudes fUr altersgerechte Wohnge-
meinschaften und Tagespflege und weitere Wohnungen bzw. Nutzungen entspre-
chend der Festsetzungen inklusive der erforderlichen Nebenanlagen, Mauern, Ver-
kehrs- und Freifladchen.

Iweck des Bebauungsplanes ist die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen
fUr das oben beschriebene Ziel.

GemdB § 13 a BauGB erfolgt die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,,Fangel-
turm* der Stadt Malchin im Vereinfachten Verfahren, da es sich hierbei um einen
»Bebauungsplan der Innenentwicklung” handelt.

Danach kann von der frUhzeitigen Unterrichtung und Erérterung nach § 3 Abs. T und
§ 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Im Vereinfachten Verfahren wird auBerdem
von der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a
BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfUgbar sind, abgesehen.

Der Bebauungsplan hat gemaB § 1 Baugesetzbuch die Aufgabe, die stGdtebauliche
Ordnung durch rechtsverbindliche Festsetzungen zu gewdhrleisten, eine dem Wohl
der Allgemeinheit entfsprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewdhrleisten
und dazu beizutragen, dass eine menschenwurdige Umwelt gesichert und die natur-
lichen Lebensgrundlagen geschitzt und entwickelt werden.

2.2 Planungsabsicht/planerische Zielsetzung
2.2.1 Planungsidee

Die Aufstellung der 3. Anderung des Bebauungsplanes hat fir den Planungsbereich
folgende Planungsziele:

- Errichtung eines zweigeschossigen Gebdudes fur die altersgerechte Wohnnutzung
und Tagespflege

- weitere Gebdude (mit Wohnnutzung und weitere Nutzung gem. Zuldssigkeiten)

- Neuordnung der Zufahrt Uber die offentliche StraBe ,,An der Bleiche" zu den zu
beplanenden GrundstUcken sowie zu dem sudlich angrenzenden Grundstick im
Eigentum der Malchiner Wohnungs-Genossenschaft e.G. (MWG)

- Anderung des Gebietscharakters von Mischgebiet in ein Allgemeines Wohngebiet

- Anpassung der Art und des MaBes der baulichen Nutzung
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- Anderung der Bauweise
- Verdnderung von Baulinien und Baugrenzen

Die zukUnftige Nutzung des Plangebietes soll entsprechend der Zuldssigkeiten eines
Allgemeinen Wohngebiets ermdglicht werden.

Innerhalb des Geltungsbereichs sollen die FIiGchen als Allgemeines Wohngebiet gem.
§ 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO M-V), als StraBenverkehrsfldche und Verkehrs-
flache mit besonderen Zweckbestimmungen festgesetzt werden.

Im Aufstellungsverfahren werden insbesondere folgende Probleme betrachtet:

- Die Umweltauswirkungen der Vorhaben auf umgebende Nutzungen sind zu unter-
suchen, darzustellen und nachzuweisen

- Die Eingliederung und Bewertung der geplanten Bebauung in die umliegende Be-
bauung und Nutzung

- die ErschlieBung des Planungsbereichs und des sudlich angrenzenden Grundstucks

2.2.2 Bebauungskonzept

Zund&chst ist beabsichtigt auf den o.g. FlurstGcken die Errichtung eines zweigeschossi-
gen Gebdudes. Das Gebdude soll ausschlieBlich dem altersgerechten Wohnen for
Senioren und der Betreuung der Senioren durch eine Tagespflege dienen.

Das Hauptgebdude bildet an der StraBenseite zur TeichstraBe eine durchgehende
Bauflucht. Da es sich an festzusetzenden Baulinien orientieren muss, hat es eine Lan-
ge von ca. 42 m. Die geplante Gebd&udetiefe betragt ca. 18 m. Entlang der MUhlen-
straBe endet das Hauptgebdude nach ca. 18 Metern. AnschlieBend wird die Bau-
flucht durch eine 2 — 2,6m hohe Mauer fortgefUhrt. Die Mauer soll ein Tor/Torbogen
erhalten, durch den die Anlieger auf den Gehweg der MUhlenstraBe gelangen kon-
nen. Nach ca. 12,5 Metern endet die Mauer. Ausgehend vom Mauerende bis zur
Baulinie an der Ecke MuUhlenstraBe/Stadtmauerweg soll ein 12 m langes Gebdude
entstehen, welches Platz fUur Garagen, Hobbyrdume und weitere Nebenanlagen in
Verbindung mit der Hauptnutzung bieten soll.

Die geplanten Haupt- und Nebengebdude kdnnen sich in ihrer Gestaltung im Rah-
men der Regelungen der im Bebauungsplan aufgefUhrten &rtlichen Bauvorschriften
gem. § 86 Landesbauordnung M-V bewegen. Diese wurden zuvor mit der Rahmen-
planerin auf Grundlage des Stadtebaulichen Rahmenplanes abgestimmt.

Durch die Festsetzung von Baulinien und Baugrenzen und der damit verbundenen
Limitierung von GebdudegroBen besteht die Méglichkeit der Schaffung eines Innen-
hofs. Dieser Innenhof soll neben der inneren ErschlieBung frei gestaltbar bleiben.
Denkbar wdaren hier die Aufteilung/Eingliederung von Freifldéchen, Garten, etc. Wei-
terhin ermdglichen die Baulinien und Baugrenzen die Eingliederung eines weiteren
Gebdudes (Blocks) im suddstlichen Bereich des Baufelds.
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Der Hof bzw. die geplanten Gebdude und Nebengebdude sollen, ausgehend von
der TeichstraBe in &stlicher Richtung Uber die StraBe ,,An der Bleiche" erschlossen
werden. Hierfur wird eine Auffahrt hergestellt, wodurch der Kreuzungsbereich neu
geordnet werden muss (Materialitat, Dimensionierung, Medien, Beschilderung, etc.).

Uber ,,An der Bleiche" soll zukiOnftig auch die Zufahrt zum stdlich angrenzenden
Nachbargrundstick der MWG geregelt werden bzw. erfolgen.

Westlich des geplanten Gebdudes im &ffentlichen Verkehrsraum der TeichstraBe
werden ein Gehweg mit einer Breite von mindestens 2,00 m sowie Stellplatze einer
Breite von 2,00 m geschaffen. Die Stellplatze werden parallel zur StraBenfUhrung an-
geordnet und dienen der &ffentlichen Nutzung.

2.3 Einordnung in ibergeordnete Planungen
23.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V)

Das Landesraumentwicklungsprogramm M-V aus dem Jahr 2005 wird aktuell fortge-
schrieben und befindet sich mit seinem Entwurf in der Abwagung aus der 2. Beteili-
gungsphase. Demnach ist das LEP 2005 aktuell noch gultig.

Das Landesraumentwicklungsprogramm M-V 2005 weist den Bereich bzw. die Ali-
stadt Malchin als Vorbehaltsgebiet Tourismus aus. Malchin ist ein Grundzentrum.

2.3.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm (RREP) Mecklenburgische Seen-
platte

Die Stadt Malchin ist entsprechend dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm
Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS-LVO M-V) vom 15. Juni 2011 ein Grundzent-
rum. Damit bildet Malchin neben den Oberzentren Rostock, Schwerin, Stralsund /
Greifswald und Neubrandenburg einen wichtigen r&dumlichen Entwicklungsschwer-
punkt. Als Grundzentrum soll Malchin als Uberortlicher Wirtschaftsstandort gestérkt
werden, Arbeitsplatze fur die Bevolkerung seines Nahbereiches bereitstellen und zur
Sicherung von Einrichtungen zur Daseinsvorsorge insbesondere in den |&ndlichen
R&umen beitragen.

Als entwicklungsférdernd fUr diese Aufgabe wird die Aufwertung des Stadtzentrums
durch die Sicherung zahlreicher Einrichtungen des Einzelhandels, der Dienstleistun-
gen, der Gastronomie und der Kultur angesehen. GleichermaBen entwicklungsfor-
dernd wirkt die gestalterische Aufwertung und Vitalisierung des Malchiner Stadtzent-
rums.

Weiterhin wird das Stadt- als auch das Plangebiet als Tourismusschwerpunktraum
ausgewiesen.
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2.3.3 Flachennutzungsplan der Stadt Malchin

Gem. § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspldne aus dem Fldchennutzungsplan zu ent-
wickeln (Entwicklungsgebot). Die Stadt Malchin verfGgt derzeit nicht Gber einen
rechtswirksamen Bebauungsplan. Die 3. Anderung des B-Plans ,,Fangelturm* erfdlit
die Anforderungen des § 8 Abs. 4 BauGB und wird somit als vorzeitiger Bebauungs-
plan aufgestellt.

Im Vorentwurf des Fidchennutzungsplanes der Stadt Malchin (Stand 12.05.2015) ist
das Plangebiet insgesamt als Mischgebietsfildche gemdB § 6 BauNVO dargestellt.
Somit stimmt die Satzung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 mit der Fest-
setzung eines Mischgebiets mit den Darstellungen des Vorentwurfs des Fldchennut-
zungsplanes nicht Uberein.

GemdaB § 13 Abs. 2 Nr. 2 kann ein Bebauungsplan der Innenentwicklung auch aufge-
stellt werden, wenn er von den Darstellungen des Fldchennutzungsplanes abweicht.

2.3.4 Stadtebaulicher Rahmenplan

Dem Stadtebaulichen Rahmenplan (SRP) ist in der Begrundung im Punkt 6.4 Neuord-
nung von Fldchen folgende Planungsgrundsatze / Planungsziele zu entnehmen:

»Neuordnungsbedarf von FIdchen entsteht aus

- bestehenden Brachen,

- unbebauten FlGchen,

- konzipierten Abrissflachen,

- der konzipierten Umnutzung von Freiflachen.*

»Ziel der Neuordnung unter Anderem ist:

- in der Innenstadt die Beseitigung stddtebaulicher MissstGnde in der Stadtstruktur,

- in der Innenstadt die weitgehende Wiederherstellung der historischen Baukonturen
im unmittelbaren

- Umfeld bedeutender Baudenkmale, insbesondere der mittelalterlichen Stadtbefes-
figungsanlage,

Der SRP-Begrindung ist im Punkt 6.5.1 Geschossigkeit zu enthehmen
- ,Entwicklungsstrategie der baulichen Hohenentwicklung

- Im Bereich des Historischen Stadtkernes wird schrittweise die traditionell vorherr-
schende Zweigeschossigkeit, in den Hauptgeschdftsbereichen und in der Zent-
rumsmitte die Zwei- bis Dreigeschossigkeit wiederhergestellt bzw. ergdnzt; die Ein-
geschossigkeit wird als stddtebauliche Besonderheit im Strietfeld in Teilbereichen
beibehalten;*

Im Punkt 8.4.12 der Begrundung zum SRP wird detaillierter formuliert:
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»FUr die Fladche der ehemaligen Kaufhalle ,,Teichberg* ist die Wiederbebauung als
Blockrandbebauung vorgesehen. Damit soll der 6stliche Eingang zur Innenstadt wie-
der einen stadtischen Charakter bekommen. Die Gebd&ude in geschlossener Bauwel-
se sind entlang der MUhlenstraBe als 2-geschossige Bebauung geplant, entlang der
TeichstraBe als 2- bis 3-geschossige Bebauung.*

Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Baulinien und Baugrenzen, der festgesetz-
ten Geschossigkeit (und sich der daraus ergebenen Gebdudehdhen wird (stad-
te)baurechtlich eine Bebauung ermdglicht, die den rahmenplanerischen Absichten
folgt.

Durch die Regelungen in den &rtlichen Bauvorschriften wird aus bauordnungsrechtli-
cher Sicht der rahmenplanerischen Gestaltungsabsicht im Bebauungsplan entspro-
chen.

2.3.5 Sanierungsgebiet ,Altstadt*

Das Plangebiet der Satzung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 liegt im
Sanierungsgebiet ,,Altstadt" und dessen Erweiterungsgebiet. FUr das Plangebiet be-
stehen folgende Sanierungsziele:

- Raumliche und funktionelle Neuordnung der baulichen Struktur des Stadtquartiers
mit Ausbildung einer weitgehend historischen Blockrandbebauung unter besonde-
rer Beachtung der behutsamen Integrierung des Fangelturms.

- Gerzielte Ausbildung und Gestaltung des Stadtkernrandes an der PoststraBe (Bun-
desstraBe B 104) und am ,Stadtmauerweg” sowie Gestaltung und Aufwertung der
Eingangssituation in das Stadtzentrum.

- Die bauliche Ergdnzung bzw. Korrektur der vorhandenen Quartiersstruktur erfolgt
vorrangig durch straBenbegleitende Neubebauung.

- Entlang der MUhlenstraBe werden kleinteilige Gebdude bzw. Gebdudeteile festge-
legt, in der Hohenlage gestaffelt im Zusammenhang mit der Hohenentwicklung
des Gelandes.

23.6 Stellungnahme des Amtes fur Raumordnung und Landesplanung

Die Planungsabsicht wurde dem Amt fUr Raumordnung und Landesplanung durch
die Stadt Malchin angezeigt. Die Stellungnahme des Amtes liegt mit Datum vom
01.04.2016 vor. Der Stellungnahme ist Folgendes zu enthnehmen:

.Im Rahmen der Planungsanzeige zur 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23
~Fangelturm* der Stadt Malchin erfolgte zuletzt zu den Planungsinhalten des Bebau-
ungsplanes (B-Plan) mit Schreiben vom 07.03.2016 eine landesplanerische Stellung-
nahme. In deren Ergebnis konnte eine Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der
Raumordnung festgestellt werden.
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Die eingereichten Unterlagen zur 3. Anderung beinhalten u.a. die Anderung der Art
der baulichen Nutzung des ausgewiesenen Geltungsbereichs von ,Mischgebiet" in
»Allgemeines Wohngebiet*. Es ist festzustellen, dass die angezeigten Planungsabsich-
fen die Programmsdtze 4.1(2) und 4.1(4) des RREP MS hinreichend berucksichtigen
und somit aus raumordnerischer Sicht keine Bedenken bestehen.

Die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 23 ,Fangelturm" der Stadt Malchin ent-
spricht den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und Landesplanung.*
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3. Bestandsanalyse
3.1 Lage der Stadtim Raum

Die Stadt Malchin befindet sich im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und wird
Uber das Amt Malchin am Kummerower See verwaltet.

In der Stadt wohnen gegenwdartig rund 7.617 Einwohner, Stand 31.12.2014
(www.wikipedia.de).

Zu Malchin gehéren die Ortsteile Gorschendorf, Gulitz, Retzow, Jettchenshof, Neu
Panstorf, Pisede,Remplin, Salem, Scharpzow, Viezenhof und Wendischhagen.

3.2 Lage des Plangebietes

Das Plangebiet der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 befindet sich am nord-
Ostlichen Rand des historischen Stadtkernes Malchins, unmittelbar westlich der histori-
schen Stadtmauer.

Quelle: GDI M-V, Stand: 10.11.2010

Die MUhlenstraBe ist die HauptzufahrtsstraBe ins Stadtzentrum aus Richtung Osten. Sie
grenzt im Norden an das Plangebiet. Westlich wird das Plangebiet durch die Teich-
straBe begrenzt.

Das Planungsgebiet umfasst einen Teil eines Stadtquartiers. Dieser Teil des Stadtquar-
tiers wird zu allen vier Seiten durch &ffentliche StraBen und o6ffentlich nutzbare Wege
begrenzt - im Westen durch die TeichstraBe, im Norden durch die MUhlenstraBe, im
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Osten durch den Stadtmauerweg am Fangelturm bzw. die Stadtmauer und im SU-
den durch die StraBe ,,An der Bleiche" (Weg quer das Quartier).

3.3 Naturraumliche Gegebenheiten/Schutzgebiete
Der Planungsraum liegt durchschnittlich auf einer Héhe von 7 m Uber NHN.

Das Geldnde innerhalb des Plangebiets fallt von West nach Ost um ca. 1,00-120 m.
Von Nord nach Sud steigt das Geldnde um ca. 40-50 cm und ist nahezu eben.

Malchin liegt in einer Senke an der Malchiner Peene zwischen dem Malchiner See,
mit dem die Stadt Uber den Dahmer Kanal verbunden ist, und dem von der Stadt
Uber den Peenekanal erreichbaren Kummerower See &stlich der waldreichen Meck-
lenburgischen Schweiz. Diese erreicht um die nordwestlichen Ortsteile Neu Panstorf,
Retzow und Wendischhagen Hohen von Uber 120 Meter U. NN.

Der Bebauungsplan unterliegt keinen Schutzausweisungen nach den §§ 14 (ge-
schitzte Teile von Natur und Landschaft) und 21 (Natura 2000) des Naturschutzaus-
fUhrungsgesetzes (NatSchAG M-V). Schutzgebiete nach den§§ 23 (Naturschutzge-
biet), 24 (Nationalpark, Nationale Naturmonumente), 26(Landschaftsschutzgebiet)
und 28 (Naturdenkmdler) des Bundesnaturschutzgesetzes sind im Geltungsbereich
nicht vorhanden.

Internationale sowie nationale Schutzgebiete bzw. Schutzgebietstypen sind durch
das Vorhaben und dessen Auswirkungen nicht betroffen.

Die Stadt Malchin liegt innerhalb der GroBlandschaft ,,Oberes Peenegebiet". Der
besondere Charakter dieser Landschaft liegt in der Kombination eines Gletscherzun-
genbeckens mit den kuppigen Endmordnen der Mecklenburgischen Schweiz und
damit verbunden abwechslungsreichen Blickbeziehungen. Das , Obere Peenege-
biet" umfasst die Landschaftseinheiten ,Teterower und Malchiner Becken" sowie
~Kuppiges Peenegebiet mit Mecklenburger Schweiz". Das Teterower und Malchiner
Becken ist in das kuppige Peenegebiet eingebettet. Das Malchiner Becken ist ein in
die wellige Grundmordne des Pommerschen Stadiums der Wechselkaltzeit einge-
senktes, von Nordosten nach SUdwesten verlaufendes Gletscherzungenbecken mit
dem Kummerower See im Norden und dem Malchiner See im SUden. Die weite Be-
ckenlandschaft wird von Hohenzigen begrenzt. Besonders markant ist die GuUlitzer
Endmord@ne nérdlich von Malchin mit Hohen bis zu 80 m. Diese wird im Westen durch
die Niederung der West-Peene (Dahmer Kanal) und im Osten durch die Niederung
der Ost-Peene begrenzt. Beide FlUsse vereinigen sich nérdlich der Stadt und munden
in den Kummerower See. Ein Teil des Umlandes der Stadt Malchin liegt innerhalb des
Landschaftsschutzgebietes und des Naturparks Mecklenburgische Schweiz und
Kummerower See.

Der alte Stadtkern Malchins liegt auf dem nordéstlichen Ende der sudwestlich /
nordostlich streichenden Malchiner Schwelle. [1]
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3.4 Vorhandene Bestandssirukturen

Das Vorhabengebiet stellt sich als urbane Brache dar. Quer von Nordost nach Sud-
west verlguft ein Trampelpfad, der von den Anwohnern genutzt wird. Der Trampel-
pfad teilt die Gesamtbrache in 2 Teilfldchen mit geringwertiger Vegetation. Strau-
cher oder B&ume sind nicht vorhanden.

Auf der Planungsfldche befand sich einst das Kaufhaus Jola. Das Gebdude wurde
bereits abgerissen. Ob es sich bei der Fldche um Altlasten bzw. Altlastverdachtsfld-
chen handelt, konnte aus den vorhandenen stddtebaulichen Unterlagen nicht er-
grundet werden.

Die umliegenden Fldchen sind durch urbane Strukturen (StraBen, Bebauung, histori-
sche Stadtanlagen) gepragt.

Im Umfeld befinden sich Bau- und Bodendenkmale. Das Plangebiet selbst ist hdchst-
wahrscheinlich durch die ehemalige Bebauung (Kaufhaus) und deren Grindung
sowie durch die erfolgten Abbrucharbeiten in seinem Bodengefuge sehr gestort.

Die Bergung und Dokumentation soll baubegleitend geschehen. Hierzu wurden be-
reits Abstimmungen mit der zustdndigen Behdrde getroffen.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Trinkwasserfassungen oder
Wasserschutzgebiete.

Der Planungsraum liegt nicht in einem Uberschwemmungs- oder Heilquellenschutz-
gebiet.
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4. Grunordnung/grinordnerische Belange
4.1 Natura 2000-Gebiete

Folgende Schutzgebiete sind Teil des Europdischen okologischen Netzes ,,Natura
2000": -FFH-Gebiet DE 2242-302 ,Stauchmordne nérdlich von Remplin®. Der Abstand
zum Plangebiet betragt ca. 2,9 km. -FFH-Gebiet DE 2342-301 ,,Ostpeene und Benz".
Der Abstand zum Plangebiet betrdgt mehr als 3 km. -Europdisches Vogelschutzge-
biet DE 2242-401 ,Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See" (SPA 09). Der
geringste Abstand zum Plangebiet betrdgt ca. 400 m. [1]

Das beschleunigte Verfahren nach § 13a kann angewandt werden, wenn keine An-
haltspunkte fUr eine Beeintrdchtigung derin § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten
Schutzgiter bestehen. Die Satzung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23
wFangelturm* ist daher auf die Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen und dem
Schutzzweck der o. g. Natura 2000-Gebiete zu Uberprifen. [1]

Die Vertraglichkeitsprifung erfolgt integriert in das Aufstellungsverfahren fir den Be-
bauungsplan nach dem Ablaufschema in Anlage 4 des Erlasses vom 16.07.2002, zu-
letzt gedndert durch Erlass vom 31.08.2004. Die Entscheidung Uber das Vorliegen ei-
nes Planes im Sinne der §§ 34 und 36 BNatSchG (Vorprufung) und Uber die Zuldssig-
keit eines Planes im Rahmen der Hauptprufung trifft bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes die Gemeinde. [1]

In der Anlage 5C des Erlasses vom 16.07.2002 sind Beispiele fur Vorhaben aufgefUhrt,
bei denen in der Regel nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie geeignet
sind, zu einer erheblichen Beeintrachtigung eines Natura 2000-Gebietes zu fGhren.
Dazu gehoéren Bebauungspldne, soweit die gemdaB § 1 Abs. 2 BauNVO / § 9 Abs. 1
BauGB festzusetzenden Fldchen in einem Abstand von mindestens 300 m zu den Nao-
tura 2000-Gebieten liegen. [1]

Im Rahmen der Vorprifung wurde festgestellt, dass die bauliche Entwicklung einer
kleinen Flache im Stadtkern auf Grund des groBen Abstandes von 2,9 km bzw. mehr
als 3 km zu den FFH-Gebieten und 330 m zum SPA 09 nicht zu erheblichen Beein-
trdchtigungen der o. g. auBerhalb des bebauten Stadtgebietes gelegenen Natura
2000-Gebiete in ihren fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maBgeblichen
Bestandteilen fUhren kann. Ein atypischer Fall liegt nicht vor. Somit bestehen keine
Anhaltspunkte fur eine Beeintrdchtigung derim § 1 Abs. é Nr. 7 Buchstabe b genann-
ten SchutzgUter, so dass die Satzung der 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 23
»Fangelturm* im beschleunigten Verfahren geédndert werden kann. [1]

4.2 Boden

Der Boden ist im Bereich des Stadtkernes sehr stark anthropogen gepragt. Die Bo-
denverhdlinisse des Planungsgebietes spiegeln die Lage am Rand der Peeneniede-
rung wider. Wahrend im SUdwesten (auBerhalb des Planungsgebietes der Satzung
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der 3. Anderung) unter 3 m mdachtigen Aufschittungen Geschiebemergel ansteht, ist
im SUdosten (auBerhalb des Planungsgebietes der 3. Anderung) eine 4,8 m mdchtige
Torfschicht anzutreffen. Im nérdlichen Teil sind die AufschUttungen weniger machtig
(1,0 - 2,5 m). Darunter folgen Geschiebemergel, der oberflachlich teilweise zu Ge-
schiebelehm verwittert ist (TeichstraBe / Ecke Am Teichberg), Schluff (TeichstraBe /
Ecke AchterstraBe), Mittelsand, Gerdll und Grobkies (PoststraBe) bzw. Torf (westlich
des Fangelturms). [1]

4.3 Wasser

Im Planungsgebiet befinden sich keine Oberfldchengewdsser. Trinkwasserschutzge-
biete sind nicht betroffen.

Die Bewertung der Grundwasserverhdlinisse erfolgt auf der Grundlage der Hydrologi-
schen Kartierung HK 50, Karte der Grundwassergefdhrdung. Der GeschUtztheitsgrad
des Grundwassers hdngt ab von der Machtigkeit, der Ausdehnung und der Beschaf-
fenheit der Uber der Grundwasseroberfl&che liegenden Schichten sowie vom Flurab-
stand, d.h. der Tiefenlage der Grundwasseroberfl&dche. Im Bereich der Grundmord-
nenhochflachen treten zwei Grundwasserleiter auf, die durch den Geschiebemergel
voneinander getrennt sind. Als oberer, ungedeckter Grundwasserleiter sind die nur
an einigen Stellen Uber dem Geschiebemergel auftretenden Sande anzusehen.
Grundwasser tritt nur sporadisch als Sicker- und Stauwasser in Abhdngigkeit von den
Niederschladgen auf. Der Flurabstand des ungespannten Grundwassers betrdgt nach
der Hydrologischen Karte, Karte der Grundwasserisohypsen M. 1 : 50.000, ca. 7 m.
Den unteren, gedeckten Grundwasserleiter bildet der ca. 5 m mdachtige Sandhori-
zont unter der Geschiebemergelschicht. Das Grundwasser stellt sich je nach Hohen-
lage in Tiefen zwischen 2,0 und 6,0 m unter Gelé&nde ein. Das gesamte Planungsge-
biet wird dem Standorttyp C 1 (gespanntes Grundwasser im Lockergestein, Antell
bindiger Bildungen an der Versickerungszone > 80 % zugeordnet. Es besteht keine
unmittelbare Gefdhrdung des Grundwassers durch fléchenhaft eindringende Schad-
stoffe. [1]

4.4 Klima

Malchin  liegt im nodrdlichen Teil der Klimazone des mecklenburgisch-
brandenburgischen Ubergangsklimas. Diese Klimazone bildet den Ubergang vom
maritimen zum kontinentalen Einfluss, d.h. vom ausgesprochen feuchten und wind-
reichen Nord- und Ostseeklimas zum etwas tfrockeneren und winddrmeren binnen-
l&ndischen Klima Mitteleuropas. Wenn die atlantischen Witterungseinflisse auch
noch Uberwiegen, so sind doch die jghrlichen Temperaturschwankungen schon gré-
Ber und die Niederschlagsmengen etwas geringer als in West- und Nordwestdeutsch-
land. Das im Regenschatten der Hohenzige der Mecklenburgischen Schweiz lie-
gende Becken vom Malchiner und Kummerower See gilt als ausgesprochen nieder-
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schlagsarm. Wegen des gegliederten Bodenreliefs tfreten innerhalb der Stadt und
inrer Umgebung starkere Unterschiede in den klimatischen Verhdltnissen auf. Die Tie-
fenlagen weisen Frih- und Spdatfroste auf. Die Entstehung lokaler Kaltluft und lokalen
Nebels vollzieht sich bevorzugt wdhrend windschwacher und wolkenarmer Nachte in
Niederungen und Uber Wiesen, so dass die Niederung der Ost- und Westpeene kalt-
luft- und Iuftfeuchtegefdhrdet sind. Kaltluftgefdhrdung weisen die fiefergelegenen
Teile des Stadtkerns auf. Zu diesen gehodrt auch der Bereich des Planungsgebietes.
Das Stadtgebiet weist ein charakteristisches Stadtklima auf, welches durch verringer-
te Einstrahlung, erhdhte Temperaturen, geringe Luftfeuchtigkeit, geringere Windge-
schwindigkeiten und erhdéhte Schadstoffbelastung der Luft gekennzeichnet sind. FOr
die Lufterneuerung in Siedlungsgebieten sind Kaltluftentstehungsgebiete im Innenbe-
reich und in der Umgebung sowie Schneisen in der Bebauung, die einen Luftaus-
tausch ermdéglichen, von entscheidender Bedeutung. [1]

4.5 Vegetation

Hinsichtlich der Vegetation weist das Planungsgebiet der 2. Anderung des Bebau-
ungsplanes folgende Situation auf: Nach erfolgtem Abriss des Geschdaftshauses ho-
ben sich auf dem nunmehr unbebauten Plangebiet Ruderalfluren entwickelt. [1]

4.6 Fauna

Zur Tierwelt des Planungsgebietes liegen keine detaillierten Angaben vor. Es wird da-
von ausgegangen, dass die stark versiegelten Fldchen im Baugebiet aus faunistischer
Sicht von untergeordneter Bedeutung sind. Es ist nicht mit dem Vorkommen faunisti-
scher Sekunddrbiotope zu rechnen. [1]

4.7 Bewertung

Die Bewertung des Stadtbildes, des Erholungswertes und des Naturhaushaltes erfolgt
nach den Kriterien Naturlichkeitsgrad, SchutzbedUrftigkeit und vorhandene Beein-
trdchtigungen auf der Grundlage einer 3-stufigen Ordinalskala:

- Der Naturlichkeitsgrad aller SchutzgUter ist gering.

- Das Stadtbild wird mit ,,mittel” bewertet, da der unter Denkmalschutz stehende
Fangelturm als Teil der ehemaligen Stadtbefestigungsanlage fur das Stadtbild von
auBerordentlicher Bedeutung ist, sein Umfeld jedoch gravierende Mdngel und
Missstnde aufweist und dieser Bedeutung somit nicht gerecht wird. [1]
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4.8 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Um sicher zu stellen, dass die erneute Bebauung des langjahrig bebauten Stadtge-
bietes ringsum den Fangelturm nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG
verstoBt, hat die Stadt Malchin gepruft, ob im Geltungsbereich der Satzung der 3.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ,Fangelturm® die durch Aufnahme in den
Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschitzten Pflanzen-und Tierarten oder Repro-
duktionsstatten europdischer Vogelarten vorkommen. [1]

Im Ergebnis der Vorprufung wurde festgestellt, dass das bereits seit langem bebaute
Stadtgebiet die Lebensraumanspriche dieser Arten nicht erfUllt, so dass die o.g.
streng geschutzten Arten mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Gebiet nicht vor-
kommen. Da keine Arten verbleiben, die im Gebiet vorkommen kdnnten, entfdllt die
PrGfung, ob die geplanten Nufzungen bzw. diese Nutzungen vorbereitende Hand-
lungen geeignet sind, diesen Arten gegenuber Verbotstatbestinde des § 44 Abs. 1
BNatSchG auszuldsen. [1]

Im Ergebnis der Vorprifung der artenschutzrechtlichen Belange wurde seitens der
Stadt Malchin festgestellt, dass die geplante Entwicklung des Gebietes die Verbofts-
tatbest@nde des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht erfUllt. [1]

In der Zwischenzeit, seit der Aufstellung der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 23, ist
der Abbruch der leer stehenden Gebdude sowie die erforderlichen Baumfallungen
erfolgt. [1]

Satzung

24/47



Begrindung zur Satzung der Stadt Malchin
Uber die 3. Anderung des Bebauungsplans Nr. 23 ,,Fangelturm*

5. ErschlieBung und Medien
5.1 Verkehrliche ErschlieBung

AuBere ErschlieBung

Die ErschlieBung des Plangebietes erfolgt ausgehend von der TeichstraBe in &stlicher
Richtung Uber direkt an die StraBe ,,An der Bleiche". Diese verfugt Gber eine Zufahrt
im SUden des Plangebietes.

Innere ErschlieBung und Feuerwehrzufahrt

Die innere ErschlieBung erfolgt ausgehend von der StraBe ,,An der Bleiche".

In dem mit einer Baulinie dargestellten suddstlichen Bereich sind keine Ein- und Aus-
fahrten geplant, da die dortige Héhensituation einen erhéhten baulichen und somit
kostenrelevanten Aufwand bedeuten wurden (Abfangungen, Bdschungsverbau,
etc.).

Die Ein- und Ausfahrten sollen nur in dem mit einer Baugrenze dargestellten sudlichen
Bereich mdglich sein. Innerhallb der mit einer Baugrenze dargestellten Bereichs be-
findet sich die Mauer auf einer Ladnge von rund 85 cm. Ein RGckbau dieses Mauer-
stUcks kann nicht ausgeschlossen werden; wird jedoch nicht angestrebt.

Die Festsetzung der Baulinie im sud&stlichen Bereich wurde aus dem Ursprungs-B-Plan
Ubernommen. Sie setzt fest, dass eine Bebauungsflucht (mit der Nutzung im Rahmen
der Zulassigkeiten eines Allgemeinen Wohngebiets und weitere im B-Plan getroffenen
Festsetzungen) direkt auf der Linie zu erfolgen hat. Ob die Gebdudeart und Gebdu-
denutzung Auswirkungen auf die bestehende Mauer und Treppenanlage bzw. H6-
hensituation hat, kann erst im Rahmen der AusfGhrungsplanung im Detail geplant
werden. Ein RUck- bzw. Umbau der Mauer und/oder Treppenanlage kann nicht aus-
geschlossen werden; wird jedoch nicht angestrebt.

Stellpl&tze

Stellplatze und Garagen sind in den Baugebieten nur fUr den durch die zugelassene
Nutzung verursachten Bedarf zul&ssig.

Der Bedarf an privaten Stellplatzen ist auf den einzelnen BaugrundstUcken abzude-
cken.

5.2 Medien

Die Ver- und Entsorgungsleitungen liegen grundsatzlich im 6ffentlichen StraBenraum
an. Mit dem Abiriss des Geschdaftshauses wurden alle nicht mehr bendtigten Ver- und
Entsorgungsleitungen innerhalb des Plangebiets rGckgebaut bzw. auBer Funktion.
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Trinkwasserversorgung

Das Plangebiet wird an die Wasserversorgungsleitungen des WZV WasserZweckVer-
band Malchin Stavenhagen angeschlossen. Die Versorgungsleitungen liegen in der
TeichstraBe, der MUhlenstraBe und An der Bleiche an und ist ausreichend fUr die Her-
stellung der entsprechenden TrinkwasserhausanschlUsse. Die Anzahl, Lage und Di-
mension wird in Abstimmung mit dem GrundstUckseigentUmer bestimmt.

Der WZV WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen gibt mit Stellungnahme vom
29.04.2016 bekannt:

,Die zwei- bis dreigeschossigen Bebauungen kann der WZV ausreichend mit Trink-
wasser versorgen. "

Uber Anzahl, Lage und Querschnitt der TrinkwasserhausanschlUsse wird im Rahmen
der weiteren Planung detailliert durch den Zweckverband entschieden. Die Herstel-
lung der AnschlUsse ist vom GrundstUckseigentUmer zu beantragen.

Weiterhin wird bekannt gegeben:

Mit Ausnahme eines Regenwasseranschlusskanals befinden sich innerhalb der Gren-
zender 3.Anderung keine &ffentlichen Anlagen zur Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung. Der Regenwasserkanal in der TeichstraBe tangiert die Grenze des
Geltungsbereiches.”

Niederschlagswasserableitung

In den weiterreichenden Planungen sind dementsprechend Méglichkeiten der Nie-
derschlagswasserbeseitigung auf dem Grundstick durch den EigentUmer/Bauherrn
zu prufen. Der EigentUmer muss den Nachweis fur die schadlose Niederschlagswas-
serbeseitigung erbringen. Erst danach wird die ErschlieBung des GrundstUckes durch
den WZV vorgenommen.

Das unverschmutzte Niederschlagswasser von den D&chern ist vor Ort zu versickern.

Der WZV WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen gibt mit Stellungnahme vom
29.04.2016 bekannt:

»Eine Regenwasserrickhaltung bzw. die Versickerung des Niederschlagswassers auf
dem GrundstUck ist vom GrundstUckeigentUmer zu prufen.

Die schadlose Niederschlagswasserbeseitigung auf dem Grundstick ist nachzuwei-
sen.

Mit Ausnahme eines Regenwasseranschlusskanals befinden sich innerhalb der Gren-
zender 3.Anderung keine offentlichen Anlagen zur Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung. Der Regenwasserkanal in der TeichstraBe tangiert die Grenze des
Geltungsbereiches.”

Ein Baugrundgutachten wird im Rahmen der weiteren Gebdude- und ErschlieBungs-
planung erstellt.
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Die Gehwege werden befestigt (Pflasterung). Das Niederschlagswasser wird aufge-
fangen, gesammelt und wenn es die Baugrundverhdlinisse zulassen, vor Ort versi-
ckert. Nach Vorlage eines Baugrundgutachtens wird Uber diese Moglichkeit
und/oder Alternativen entschieden. Der WZV wird mit den entsprechenden Planun-
terlagen beteiligt.

Uber Anzahl, Lage und Querschnitt der TrinkwasserhausanschlUsse wird im Rahmen
der weiteren Planung detailliert durch den Zweckverband entschieden. Die Herstel-
lung der AnschlUsse ist vom GrundstUckseigentiUmer zu beantragen.

Weiterhin ist zu beachten:

Die Gestaltung der ,,StraBenverkehrsfldchen® und der Bau der ,,Parkplatze” sind zeit-
lich und gestalterisch mit dem Zweckverband abzustimmen, Da im Bereich der Teich-
straBe durch den WZV Wasserleitungen und Abwasserkandle neu verlegen sind. Die-
se MaBnahmen mochte der WZV zusammen mit der Stadt Malchin und dem kom-
pletten StraBen- und Gehwegbau vornehmen.

Schmutzwasserableitung

Das auf den Grundsticken anfallende Schmutzwasser ist dem Schmutzwasserkanal
in der TeichstraBe zuzufUhren. Vorreinigungsanlagen, wie z. B. der Einbau eines Fett-
abscheiders sind in Abhdngigkeit von der Nutzung des Verbrauchermarktes zu be-
rOcksichtigen.

Die Leitungen zur Abwasserentsorgung / Schmutzwasserableitung des WZV Wasser-
IweckVerband Malchin Stavenhagen; und Anschlussmoglichkeit liegen in der Teich-
straBe an. Schmutz- und Brauchwasser werden an das offentliche Netz angeschlos-
sen und abgefUhrt.

Der WZV WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen gibt mit Stellungnahme vom
29.04.2016 bekannt:

Mit Ausnahme eines Regenwasseranschlusskanals befinden sich innerhalb der Gren-
zender 3.Anderung keine &ffentlichen Anlagen zur Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung. Der Regenwasserkanal in der TeichstraBe tangiert die Grenze des
Geltungsbereiches.”

Gasversorgung

Die e.dis AG gibt mit Stellungnahme vom 22.03.2016 bekannt:
»Im Bereich des og. Vorhabens befinden sich:
- Gas-Verteilungsanlagen: ND-Gasleitung

Die Bestandsplan-Auskunft beschrankt sich auf das in der Anfrage angegebene Bau-
feld. Bei darUberhinausgehenden Vorhaben und Planungen ist eine erneute Be-
standsplan-Auskunft erforderlich.
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Diese Unterlagen dienen als Information und nicht als Grundlage zur DurchfGhrung
von Bauarbeiten. Zu konkreten Vorhaben setzen Sie sich bitte mindestens 14 Tage vor
Baubeginn mit uns in Verbindung. Wir werden Ihnen die erforderlichen Unterlagen
zum Anlagenbestand zusenden. Die Lage unserer Verteilungsanlagen ist vor Baube-
ginn mittels handgeschachteter Quergrabungen genau zu ermitteln.*

Vor Beginn von Arbeiten ist eine Vororteinweisung erforderlich. Hierzu hat sich der
Bauherr 14 Tage vor Baubeginn mit dem Versorger abzustimmen.

In den weiterfUhrenden Planungen sind die Richtlinien und Hinweise zu Arbeiten in
der Nédhe und zum Schutz von Versorgungsanlagen der E.ON / edis AG zu berGck-
sichtigen.

Der Abstand von der Baulinie zur Leitungstrassenmitte betragt 1,00 m.

Die mit Gas zu versorgenden Gebdude werden an das Netz angeschlossen.

Im Vorhabenbereich sind keine Versorgungsanlagen aus dem Verantwortungsbe-
reich der HanseWerk AG vorhanden.

Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt durch die E.ON edis AG. Die Leitungen und Anschluss-
moglichkeiten liegen in der TeichstraBe an. Die mit Strom zu versorgenden Gebdude
werden an das Netz angeschlossen.

Die e.dis AG gibt mit Stellungnahme vom 22.03.2016 bekannt:
»Im Bereich des og. Vorhabens befinden sich:
- Elektro-Verteilungsanlagen: 0,4- und 20-kV-Kabel der E.DIS AG.

Die Bestandsplan-Auskunft beschrankt sich auf das in der Anfrage angegebene Bau-
feld. Bei darUberhinausgehenden Vorhaben und Planungen ist eine erneute Be-
standsplan-Auskunft erforderlich.

Diese Unterlagen dienen als Information und nicht als Grundlage zur DurchfGhrung
von Bauarbeiten. Zu konkreten Vorhaben setzen Sie sich bitte mindestens 14 Tage vor
Baubeginn mit uns in Verbindung. Wir werden Ihnen die erforderlichen Unterlagen
zum Anlagenbestand zusenden. Die Lage unserer Verteilungsanlagen ist vor Baube-
ginn mittels handgeschachteter Quergrabungen genau zu ermitteln.”

Vor Beginn von Arbeiten ist eine Vororteinweisung erforderlich. Hierzu hat sich der
Bauherr 14 Tage vor Baubeginn mit dem Versorger abzustimmen.

In den weiterfUhrenden Planungen sind die Richtlinien und Hinweise zu Arbeiten in
der Né@he und zum Schutz von Versorgungsanlagen der E.ON / edis AG zu berick-
sichtigen.
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Telekommunikation

Die Deutsche Telekom AG gibt mit Stellungnahme vom 04.04.2016 bekannt:

»Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Plangebietes durch die Deut-
sche Telekom AG ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien erforderlich.

FUr den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung
mit dem StraBenbau und den BaumaBnahmen der anderen Leitungstrdger ist es
notwendig. dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungs-maBnahmen im Bebauungspl-
angebiet der Deutschen Telekom AG so frUh wie md&glich, mindestens 6 Monate vor
Baubeginn, schriftich bei der Deutschen Telekom Technik GmbH, T NL Ost, Rs.PTl 23,
Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard. Mail: TI-NL-NO-PT |- 23 PM L@telekom.de
angezeigt werden.

Bei der BauausfUhrung ist darauf zu achten, dass Beschddigungen an Telekommuni-
kationslinien vermieden werden und aus befrieblichen Grinden (z. B. im Falle von
Stérungen) jederzeit der ungehinderte Zugang zu vorhandenen Telekommunikations-
linien mdéglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die bauauslUhrende Firma 2
Wochen vor Baubeginn Uber die Lage der zum Zeitpunkt der BauausfUhrung vor-
handenen Telekommunikationslinien bei der der Deutschen Telekom Technik GmbH,
T NL Ost. Ressort PTI 23, Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard informiert.

Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu beachten. Hinsichtlich
geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdi-
sche Ver- und Entsorgungsanlagen' der Forschungsgesellschat fur StraBen und Ver-
kehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a. Abschnitt 3 zu beachten.

Einer Uberbauung unserer Telekommunikationslinien stimmen wir nicht zu, weil
dadurch der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein erhebli-
ches Schadensrisiko fUr die Telekommunikationslinie besteht.*

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen der Vodafone Kabel
Deutschland GmbH.

Nach Sichtung der vorgelegten Lagepldne befinden sich die Leitungen auBerhalb
des geplanten Baufelds der 3. Anderung des B-Planes. Eine Umverlegung ist daher
nicht geplant. Auch hat die geplante BauausfUhrung keine Auswirkungen auf die
vorhandene Leitungstberdeckung.

Fernwdrme

Die Stadt verfUgt Uber ein Fernwdrmenetz. Die Leitung sowie Anschlussmoglichkeit
liegt in der TeichstraBe an (Fernwdrmeleitungen der WOGEMA Wohnungsgesellschaft
Malchin mbH).
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Bereitstellung von Loschwasser

Der WZV WasserZweckVerband Malchin Stavenhagen gibt mit Stellungnahme vom
29.04.2016 bekannt:

,Im Falle eines Brandes kbnnen wir maximal 48 m3/h fUr einen Zeitraum von 2 Stun-
den aus dem o&ffentlichen Trinkwassernetz bereitstellen. Diese Léschwassermenge
kénnen wir nur fdr einen Brandfall im Versorgungsgebiet zur VerfGgung stellen. Bei
Havarien (z.Bsp. einem Rohrbruch) oder bei Wartungs- und InstandhaltungsmaB-
nahmen (z.Bsp. einer RohrnefzsplUlung) kann keine Lieferung von Léschwasser erfol-
gen.”

In diesem Fall kann die Léschwasserversorgung durch den Einsatz des Tankléschwas-
serfahrzeuges (TLF 5000) der Freiwilligen Feuerwehr Malchin abgesichert werden. Eine
konkrete Abstimmung mit der &rtlichen Feuerwehr erfolgt im weiteren Verfahren.

Die Loschwasserversorgung kdnnte Uber die vom Plangebiet &stlich gelegene Ost-
Peene erfolgen. GemdaB den Technischen Regeln (DVCW) Arbeitsblatt W 405 Punkt
6.3 erfasst der Loschwasserbereich sdmtliche Loschwasser-Entnahmemaglichkeiten in
einem Umkreis von 300m um das Brandobjekt. Die ndchstgelegene mogliche Ent-
nahmestelle an der Ost-Peene im Bereich der Bricke B 104 GoethestraBe / Stadtpark
liegt in einer Entfernung von ca. 250 m von der duBersten nordwestlichen Ecke der
ausgewiesenen Baufldchen innerhalb des Geltungsbereiches der 3. Anderung des B-
Planes Nr. 23 ,,Fangelturm®.

Der genaue Entnahmehydrant oder Léschwasserentnahmestelle wird im weiteren
Planverfahren (Gebdude-und ErschlieBungsplanung) benannt.

Die Erstversorgung im Brandfall erfolgt Uber das Hydrantennetz der Stadt. Nordlich in
der MUhlenstraBe sowie westlich in der TeichstraBe des Plangebiets befinden sich
Hydranten.

Eine verbindliche Aussage Uber die Bereitstellung der notwendigen Lé&schwasser-
menge aus dem Wasserversorgungsnetz kann vom WZV erst nach erfolgter Messung
und Kontrolle der Hydranten erfolgen. Ohne Beschrdnkung der Baukonstruktion sind
48 m3/h Uber einen Zeitraum von 2 Stunden an Loschwasser erforderlich.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Bautechnischer Brandschutz gibt mit
Stellungnahme vom 09.05.2016 Folgendes bekannt:

»In dem zu beurteilendem B-Plan wird entsprechend der textlichen Begrindung un-
ter Punkt 5.2 die Léschwasserversorgung als gesichert angesehen. Allerdings muss der
WZV Malchin/Stavenhagen noch eine Hydrantenprifung vornehmen.*
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6. MaBnahmen zum Schutz vor Immissionen

Gesetzlich nicht zul@ssige umweltrelevante Umwelteinflisse gehen von den geplan-
ten baulichen Anlagen und deren Nutzung in Form von Ger&uschen und Geruchs-
stoffen nicht aus.

6.1 Geruch

Es sind keine erheblichen Geruchsbeldstigungen zu erwarten.

6.2 Larm

Zur Ermittlung, Beurteilung und Vermeidung bzw. Minimierung von Larmkonflikten in-
nerhalb des Planungsgebietes wurde 1999 eine Immissionsprognose Verkehrs- und
Anlagenldrm (Schallschutzgutachten) erarbeitet.

Die Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1 von 60 / 50 dB(A) Tag/Nacht werden
nicht Uberschritten. Die straBenzugewandten Bereiche zur TeichstraBe und zur MUh-
lenstraBe weisen die héchsten Uberschreitungen auf. Die Ursachen liegen sowohl in
der StraBenndhe als auch in der StraBenbelegung. Vergleichsweise gunstige Immissi-
onssituationen sind auf den StraBen abgewandten Seiten, in den ,Innenhdfen” anzu-
treffen. Schallquellenart fir den gesamten Geltungsbereich des B-Planes sind der
StraBenverkehr der flieBende und ruhende Verkehr im Planungsgebiet, der Schienen-
verkehr der Bahnstrecke Teterow — Neubrandenburg norddstlich des Plangebietes
und der Gewerbeldrm der Betriebe norddstlich des Planungsgebietes. Letztere
Larmart spielt eine untergeordnete Rolle. [1]

Um den Belangen des Immissionsschutzes gemdaB § 1a BauGB zu entsprechen, wer-
den Festsetzungen zum Schutz vor Verkehrsldrm getroffen (s. Punkt 7.5).

Geeignete SchallschutzmaBnahmen sind vorgesehen und werden detailliert im
Rahmen der weiteren Gebdudeplanung geplant. Die Orientierung der ruhebedurfti-
gen wird dort auch Beachtung finden.
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7. Planinhalt und Festsetzungen gemaB § 9 Abs. 1 BauGB
7.1 Art und MaB der baulichen Nutzung [§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB]

Die im Folgenden kursiv gefassten Texte dienen der ErlGuterung und Begrindung der
Festsetzungen.

Art der baulichen Nutzung

Die Art der geplanten baulichen Nutzung wird gemdaB § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGBi. V. m.
der BauNVO festgesetzt.

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gemadB § 4 Abs. 2 Nr. 1. BAuNVO zuldssi-
gen Wohngebdude, die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 2. der Versorgung des Gebiets dienen-
den Laden, Schank- und Speisewirtschaften und nicht stérenden Handwerksbetriebe
sowie die gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3. Anlagen fUr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit-
liche und sportliche Zwecke zul&ssig.

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 1. BauNVO aus-
nahmsweise zuldssigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, die gem. § 4 Abs. 3
Nr. 2 sonstigen nicht stérenden Gewerbebetriebe sowie die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 3.
Anlagen fur Verwaltungen zuldssig.

Die gemdB § 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Gartenbaubetriebe
und die gem. § 4 Abs. 3 Nr. 5. Tankstellen sind nicht zuldssig.

MaB der baulichen Nutzung

Die Grundfldchenzahl(GRZ) von 0,4 im Allgemeinen Wohngebiet entspricht den Zu-
lassigkeiten der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Damit wird im Bereich des All-
gemeinen Wohngebiets die vom Gesetzgeber maximal mégliche Varianz hinsichtlich
der GRZ ausgenutzt.

Es wird eine GRZ von 0,4 fUr Allgemeine Wohngebiete gem. Tabelle in § 17 Abs. 1
BauNVO festgesetzt.

Die GeschoBflachenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter GeschoBflGdche je Quadrat-
meter Grundstucksfldche im Sinne des § 19 Abs. 3 zuldssig sind. Die Festsetzung der
Geschossflachenzahl dient der Steuerung der Bebauungsdichte innerhalb des Bau-
gebietes.

Es wird eine Geschossfldchenzahl (GFZ) von 1,2 als Hochstmal festgesetzt.

Mal der baulichen Nutzung - Hohe baulicher Anlagen [§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB]

Abgesehen vom Fangelturm haben die Gebdude im umliegenden Bereich des
Plangebiets meist zwei bis drei Geschosse. Dadurch entsteht eine ruhige StraBen-
raumbegrenzung, welche die StadtstraBen pragt und beibehalten werden soll.

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gem. § 20 Abs. 1 BauNVO mindestens zwei
und maximal drei Vollgeschosse zuldssig.
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Als Oberkante baulicher Anlagen wird deren héchster Punkt der DachauBenfladche
bestimmt.

7.2 Bauweise und Baugrenzen/Uberbaubare und nicht iberbaubare Grundstiicks-
flachen [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]
Bauweise

Zur Ergénzung bzw. Wiederherstellung der historischen Quartiersstrukturen / Block-
randbebauung (gem. stddfebaulichem Rahmenplan) wird die geschlossene Bau-
weise festgelegt. Die Bauflucht wird durch Fassaden und raumbildende Mauern her-
gestellt.

Es wird eine geschlossene Bauweise festgesetzt.

Baulinien/Baugrenzen

Im Westen orientiert sich die Baulinie/Baugrenze an der Flucht der geplanten Stra-
Benbegrenzungslinie bzw. kann sich an auf Grundlage des geplanten StraBenquer-
schnitts TeichstraBe hergeleitet werden.

Die Zonierung der Fahr- und Gehbereiche sowie deren Dimensionierung richten sich
nach dem auf dem Bebauungsplan-Planteil dargestellten StraBenquerschnitt. Er si-
chert die Schaffung von Stellpldtzen (LangsparkstGnde mit 2,00 m Breite) und einem
2,16 — 2,98 m breiten Gehweg auf der &stlichen StraBenseite.

Die nérdliche Baulinie/Baugrenze befindet sich direkt auf der nérdlichen FlurstUcks-
grenze der Flursticke 177 und 178. Der StraBenquerschnitt MUhlenstraBe ist zu beach-
fen und sichert einen 2,50 m breiten Gehweg auf der sidlichen StraBenseite.

Die Baulinie knickt im Kreuzungsbereich MUhlenstraBe/TeichstraBe ab. Grund dafdr ist
die Einhaltung bzw. die Sicherung der Kurvenradien (Schleppkurven) und somit ver-
kehrsgerechte Befahrbarkeit fir den Maximalfall Lastzug mit Anhdnger.

Im SUden liegt die Baulinie um 4,50 m versetzt zur sidlichen Flursticksgrenze des Flur-
stUcks 172. Somit wird gesichert, dass dieser Bereich ausreichend fur die Befahrbarkeit
(6ffentliche Nutzung) zur VerfUgung steht.

Im Osten orientiert sich der gewdhlte Verlauf der Baulinie/Baugrenze am Verlauf der
bestehenden Mauer (&stliche Einfriedung des Baufelds) bzw. an der westlichen Au-
Benkante des Stadtmauerwegs

Zur Ergdnzung bzw. Wiederherstellung der historischen Quartiersstrukturen / Block-
randbebauung werden Baulinien festgesetzt. Diese sichern die notwendigen Bau-
fluchten um die staddtebauliche Zielsetzung des SRP zu gewdhrleisten.

FUr Gebdude sind Vor- und Ruckspringe von der Baulinie/Baugrenze gem. § 23 Abs.
2 Satz 3 und Abs. 3 Satz 3 BauNVO zwischen 0,10m bis 0,30m ausnahmsweise zuldssig.
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7.3 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6
BauGB]

Die ErschlieBung des Planungsgebiets erfolgt Uber die TeichstraBe und An der Blei-
che. Die ErschlieBung zum Blockinnenbereich erfolgt Uber private Wege.

StraBenverkehrsfldchen

Innerhalb des Geltungsbereichs wurde der FuBgdngerbereich (BUrgersteig) zwischen
AuBenkante Fahrbahn MUhlenstraBe sowie TeichstraBe und Baulinie an der MUhlen-
straBe sowie TeichstraBe bzw. geplanter Bebauung/Bauflucht als StraBenverkehrsfla-
che dargestellt.

Die StraBenquerschnitte sind zu beachten.

Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung

Die StraBe An der Bleiche sichert die ErschlieBung des Baugebiets im Allgemeinen
Wohngebiet (WA).

Eine Teilfldche des Flursticks 172 (An der Bleiche) wird als Verkehrsfldche mit beson-
derer Zweckbestimmung: &ffentlicher verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt.

Die Stadt Malchin verfigt Uber ein Parknutzungskonzept (Vorentwurf 2001). FUr den
Geltungsbereich der Satzung der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ist die
Aussage des Parknutzungskonzeptes jedoch nicht zutreffend.

Im Plangebiet sind Stellpldtze und Garagen innerhalb des bebaubaren Gebiets nur
fUr den durch die zugelassene Nutfzung verursachten Bedarf zuldssig. Die Kleinteilig-
keit der GrundstUcke schlieBt eine ,,Fremdnutzung" fUr das Parken aus.

Eine Teilfldche des FlurstUcks 169/14 wird als Verkehrsfldche mit besonderer Zweckbe-
stimmung: &ffentliche Parkpl&tze festgesetzt.

Hier sind funf Langsstellplatze fur die offentliche Nutfzung herzustellen und entspre-
chend zu beschildern.

Entlang des Fangelturms und der dort befindlichen (geringfigigen) Reste der ehe-
maligen mittelalterlichen Stadtmauer tangiert der ,,Stadtmauerweg" in Weiterfuh-
rung der von SUden kommenden Wegeverbindung als straBenunabhdé&ngiger das
Plangebiet im Osten.

Eine Teilfldche des FlurstUcks 179 (Stadtmauerweg) wird als Verkehrsfldche mit be-
sonderer Zweckbestimmung: &ffentlicher FuBgdngerbereich festgesetzt.

7.4 MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Das Plangebiet hat mit 0,34 ha eine GréBe von unter 2 ha zuldssiger GrundflGche im
Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung und gilt aufgrund der Wiedernutz-
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barmachung von FlGdchen als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach §13 a
BauGB, wodurch die mit der Planung im Zusammenhang stehenden Eingriffe im Ver-
fahren so behandelt werden, als wdaren diese ,vor der planerischen Entscheidung
vorgenommen worden®. [1]

So gelten alle mdéglichen Auswirkungen des B- Planes, wie FlGchenversiegelung, FIG-
chenbeanspruchung, Bodenverdichtung, L&rm, Licht, Erschitterungen und Ande-
rungen des Landschaftsbildes als bereits erfolgt und nicht durch das Vorhaben verur-
sacht. KompensationsmaBnahmen im Sinne der Eingriffsregelung sind somit nicht er-
forderlich. [1]

Durch den Abriss des ehemaligen Geschdéftshauses wurde der Standort bereits gro3-
flGchig entsiegelt. [1]

Die nicht Uberbauten FIiGchen der Baugrundsticke sind gemdaB § 8 Abs. 1 LBauO M-V
zu begrUnen und zu unterhalten, soweit die FlGchen nicht fUr eine andere zuldssige
Nutzung bendtigt werden. Damit soll erreicht werden, dass der durch die Art und das
MaB der baulichen Nutzung bestimmte unbebaute und unversiegelte Anteil an der
GrundstUcksfldche als VegetationsfiGche ausgebildet wird und der Boden seine
Funktion im Rahmen der natdrlichen StoffkreislGufe, die sogenannten Puffer- und Re-
gelleistungen, erfdllen kann. [1]

Diese FlGchen sind ihrer Nutzung nach private Grinflachen. Im baurechtlichen Sinne
sind sie jedoch der nicht Uberbaute Teil eines Baugrundstickes, d.h. Teil der Baufl&-
chen und werden somit in der Planzeichnung nicht als Grinflache dargestellt. lhre
GréBe ist abhdngig vom MaB der baulichen Nutzung und wird durch die Grundfla-
chenzahl bestimmt. [1]

Die geplanten BauflGdche soll durch das Pflanzen mittelkroniger Baumarten stdarker
durchgrint werden. Folgende Baumarten bzw. Baumsorten werden empfohlen:

Acer platanoides ,,Cleveland* Spitzahorn
Acer platanoides ,,Emerald Queen* Spitzahorn
Aesculus x carnea Rotblihende Rosskastanie

Aesculus hippocastanum ,,Pyramidalis* Kleinkronige Rosskastanie

Betula pendula Birke

Carpinus betulus Hainbuche

Fraxinus exelsior ,, Westhof's Glorie* Esche

Quercus coccinea Scharlacheiche

Sorbus aucuparia Eberesche

Sorbus intermedia ,,Brouwers" Schwedische Mehlbeere

Anzahl und Standorte werden nicht vorgegeben. Die Festsetzung von weiteren
Baumpflanzungen in den Teilgebieten wirde die Gestaltungsmoglichkeiten der
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GrundstUckseigentUmer in unzumutbarer Weise einschrdnken. Auch von einer textli-
chen Festsetzung, einen Baum je bestimmter FIiGchengréBe zu pflanzen, wird abge-
sehen. [1]

VermeidungsmaBnahmen

Zum Schutz der Fauna sind Fallungen bzw. Rodungen von Wildwuchs im gesamten
Plangebiet in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 01. Marz durchzufGhren.

Zur Befestigung von Wegen, Stellplatzzufahrten und Stellpl&tzen sind durchldssige Be-
l&ge zu verwenden, wenn nicht technische Bedingungen entgegenstehen.

7.5 Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen [§ 9 Abs. 1
Nr. 24 BauGB]

Ausgangspunkt ist die komplette Neubebauung entsprechend der stGdtebaulichen
Zielstellung. Vorrang fir diesen vorbelasteten Bereich haben passive Schallschutz-
maBnahmen. Es wird die Festsetzung aufgenommen, dass bei den Neubebauungen
im Plangebiet passive SchallschutzmaBnahmen durchzufGhren sind mit der Zielstel-
lung, die nach DIN 4109 geforderten Schallddmm-MaBe einzuhalten. Auf Grundlage
der prognostizierten Verkehrsmengen werden fir die betreffenden FlurstGcke nach-
folgende SchalldGmm-MaBe fur die AuBenbauteile ermittelt und festgesetzt. [1]

Auf den in der Planzeichnung gekennzeichneten FlGdchen fUr Vorkehrungen zum
Schutz vor Larm sind bei Neubau-, Umbau- und ModernisierungsmaBnahmen folgen-
de nach DIN 4109 Tabelle 8 erforderlichen Schallddmm-MaBe fir AuBenbauteile ein-
zuhalten:

Tabelle 1: Notwendige Schallddmmung der AuBenbauteile in Abhdngigkeit vom
maBgeblichen AuBenl&rmpegel (Tag 6.00-22.00 Uhr)

Standort Raumart Larmpegel- | Schalldammmalf
bereich Erf. R"'w,resn dB
Flurstiick 179 — Nord Wohnraume Vi 50
Flurstiick 179 — Sud 1 35
Flurstiick 179 — West Il 30
Flurstiick 178 — Nord Wohnraume Vi 50
Flurstiick 178 — Ost Vv 45
Flurstiick 178 — Sud, West Il 30
Flurstiick 177 — West, Nord Wohnraume Vv 45
Flurstick 177 — Sud, Ost Il 30
Flurstuck 176 — West Wohnraume \Y 45
Flurstiick 176 — Nord, Sud, Ost Il 30
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Flurstuck 175 — West Wohnraume \Y 45
Flurstiick 175 — Nord, Sud, Ost Il 30
Flurstuck 174 — West Wohnraume Vv 45
Flurstiick 174 — Nord, Sud, Ost Il 30
Flurstiick 172 — Nord Wohnraume Il 30
Flurstuck 172 — West Vv 45
Flurstick 172 — Sud, Ost " 35

7.6 Ortliche Bauvorschriften Gber Anforderungen an die duBere Gestaltung der
baulichen Anlagen gemaB § 86 Abs. 1 Nr. 1 Abs. 3 Landesbauordnung Meck-
lenburg- Vorpommern (LBauO M-V) i.V.m. § 9 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB)

Das Planungsgebiet liegt im Sanierungsgebiet , Altstadt”/ Erweiterungsgebiet der
Stadt Malchin. FUr den Geltungsbereich des urspringlichen 1. Sanierungsgebietes gilt
die Gestaltungssatzung der Stadt Malchin — Bereich Altstadt. Die gestalterischen Fest-
setzungen fUr den Geltungsbereich der rechtskrdffigen Satzung der 1. Anderung des
B-Planes Nr. 23 beinhalten im Wesentlichen die Vorschriften der Gestaltungssatzung.
Diese Festsetzungen werden, soweit diese fUr die Satzung der 3. Anderung des Be-
bauungsplanes zutreffend sind, grundsétzlich Gbernommen.

Uber die textlichen Festsetzungen fir Gebdude gemdB § 9 Abs. 4 BauGB und § 86
Abs. 1-5 LBauO M-V soll der kleinstGdtfische Charakter bewahrt bzw. wiederbelebt
werden. Sie sollen einen harmonischen Einklang aller Neubauten untereinander und
der angrenzenden Bebauung sichern sowie insbesondere den hohen gestalterischen
und maBstéblichen Ansprichen an die Neubebauung im Umfeld des Fangelturms
gerecht werden. Andererseits soll ausreichend Spielraum fir die planerische Freiheit
der Architektur jedes Einzelgebdudes bleiben und zeitgemd&Be Architektur entstehen
kdnnen. Die Festsetzungen zu Werbeanlagen zielen darauf ab, durch oft nachtrégli-
che Fassadenverdnderungen die Fassadenwirkung durch ,,schmUckendes Beiwerk*
nicht zu Uberladen. Solche MaBnahmen sind oft auf die massive Werbung des Einzel-
nen orientiert. Die gestalterische Gesamtwirkung wird meist unberucksichtigt gelas-
sen. Die ortlichen Bauvorschriften zur Gestaltung von Gebduden werden wie folgt
festgesetzt:

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gelten nur fir die zur TeichstraBe und
MuUhlenstraBe zugewandten Gebdudeteile.

Gebdudeabmessungen

Die Fassaden und Ddcher sind in Abschnitten mit der L&dnge von mindestens 6,50m
und maximal 17,00 m in der Sockel-, Trauf- und Firsthdhe untereinander um mindes-
tens 0,20 m in der Héhe zu verspringen.
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Abweichungen zur Baugrenze/Baulinie

Die Fassaden sind durch gestalterische Elemente z. B. Vor- und Ruckspringe, Gesim-
se, Leibungen zu gliedern, die zwischen 0,10 bis 0,30 m gegenUber der Hauptfassade
vorspringen durfen.

Benachbarte Gebdude

Trauf- und Firsthdhen gleichgeschossiger benachbarter Gebdude muUssen um min-
destens 0,20 m voneinander abweichen.

Benachbarte Einzelbaukdrper dirfen gestalterisch weder in der Fassadenfldche
noch in der Dachfléche zusammengezogen werden.

Fassadenwiederholungen mit gleichen Turen, Fenstern, Fassadengliederungen und
Fassadenfarben sind nicht zul&ssig.

Gebdudestellung

Die Traufstellung der Gebdude zum StraBenraum ist zwingend.

Die Eckbereiche der Gebdude MUhlenstraBe/TeichstraBe sowie TeichstraBe/An der
Bleiche sind mit Giebeln in Richtung Norden bzw. SUden auszubilden. Der Eckbereich
des Gebdudes MUhlenstraBe/Mauerweg ist mit einem Giebel in Richtung Osten aus-
zubilden.

Dachaufbauten / Dacheinschnitte

Der Charakter der geschlossenen Dachfl&dchen ist grundsatzlich zu erhalten.
Dacheinschnitte und Dachbalkone sind nicht zul@ssig.
Dachaufbauten sind maximal auf 40 % der Traufldnge eines Gebdudes zuldssig.

Die Vorderkante einer Gaube muss mindestens in einem Abstand von 3 Dachstein-
reihen zur Traufe liegen.

Der Abstand zwischen Dachfirst und Einbindung des Daches in die Gaube muss min-
destens 3 Dachsteinreinen entsprechen.

Es sind je Dachseite nur Gauben einer Form auszufGhren.

Die Ausbildung von Zwerchgiebeln ist nicht zuldssig.

Dacheindeckung

Es sind nur gebrannte Dachziegel und Dachsteine mit nichtgldnzender Engobe in
den Farben rot bis rotbraun zuldssig.
Antennen

Parabolantennen sind auf allen zur Teich- und MUhlenstraBe zugewandten Fassaden-
und Dachfldchen nicht zuldssig.
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Dachuberstdnde / Traufgesimse

Der Dachuberstand ohne Berucksichtigung der Dachrinne soll 0,30m bis 0,50m be-
tragen.
Fassade

Die Verkleidung der Fassaden mit Fliesen, Kunststoffmaterialien oder Materialimitatio-
nen ist nicht zuldssig.

FUr Putzfassaden sind nur die folgenden Farben zugelassen (NCS - Natural Color Sys-
tem Edition 2):

Hellgrau wie S 0500-N bis S 3000-N

Hellgelb wie S 0505-Y bis S 3040-Y

Hellgelb-Rot wie S 0502-Y 50R bis S 1502-Y50R und S 0505-Y10R bis S 3030-Y90R
Hellrot wie S 0502-R bis S 1502-R und S 0505-R bis S 1010-R und S 2005-R bis S
3040-R

Hellrot-Blau wie S 0502-R50B bis S 1502-R50B und S 0505-R10B bis S 1010-R90B und S
2005-R10B bis S 3020-R?0B

Hellblau wie S 0502-B bis S 3030-B
Hellblau-Grin wie S 1005-B10G bis S 1010-B90G und S 2005-B10G bis S 3020-B90G
Hellgrin wie S 0502-G bis S 3020-G

Hellgrin-Gelb wie S 1005-G10Y bis S 3020-G90Y
Der Fassadengrundton muss Uber die Gesamtfladche der Fassade einheitlich sein.

Plastische Gliederungselemente und Sockelfléchen kdnnen mit anderen Farben ent-
sprechend der Festsetzung zu den Farben der Putzfassaden getdnt werden.

Fassadendffnungen

Die Fassaden muUssen als Lochfassade ausgebildet werden. Jedes Geschoss ist durch
Offnungen zu untergliedern. Fensterdffnungen missen in horizontaler Richtung und in
vertikalen Achsen zueinander geordnet sein.

Im Erdgeschoss muss der Wandanteil mindestens 40 % der zugehdrigen Erdgeschoss-
fldche betragen.

Im Obergeschoss muss der Wandanteil mindestens 60 % der zugehdérenden Oberge-
schossfassadenfl&dche betragen.

FOr Offnungen, ausgenommen fUr Schaufenster, sind nur stehende Formate zuld&ssig.
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Fensterfl&chen

Fenstersprossen sind zuldssig; in der Ausfuhrung zwischen Glasscheiben oder ober-
flachlich aufgebrachten Streifen ohne eigene Plastizitdt sind sie unzuldssig.

Fenster, deren lichte Offnung breiter als 1,00 m sind, mUssen durch vertikale Teilung in
mehrfluglige Fenster symmetrisch aufgeteilt werden.

Fenster mit einer gréBeren Héhe der lichten Offnung als 1,50 m sind mit einem K&mp-
fer zu gliedern.

Spiegelnde Verglasungen, Glaser mit sichtbaren Metallauflagen sowie gewdlbte
Glasfldchen sind nicht zuldssig.
Markisen

Markisen sind nur im Erdgeschoss und nur in Verbindung mit Laden- und Schaufens-
tern zuldssig, wenn sie beweglich (Falt- und Rollmarkisen) und nicht breiter als das
Fenster selbst sind. Sie sind in Farbe und Form an die Hauptfassade harmonisch anzu-
passen und durfen maximal 2,00 m auskragen.

Rollladen

Rollladen sind in die Fassade einzubauen, so dass sie nicht aus der Flucht der AuBBen-
wand heraustreten oder als K&sten sichtbar sind.

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind nur an einer StraBe oder Platz zugewandten Seite zul&ssig.

Werbeanlagen sind nur bis zur Unterkante der Fenster des ersten Obergeschosses
zuldssig.

Parallel zur Fassade angebrachte Werbeanlagen sind aus Einzelteilen zu bilden, de-
ren Hohe und Breite das MaB von 0,60m nicht Uberschreiten darf.

Parallel zur Fassade angebrachte Werbeanlagen durfen nicht mehr als 0,30m vor die
Fassade ragen.

Werbeanlagen durfen keine wesentlichen Bauglieder oder Architekturglieder verde-
cken.

Senkrecht zur Fassade angebrachte Werbeanlagen (sog. Ausleger) sind nur zuldssig,
wenn ihre Auskragung max. 0,80m betrédgt und der Ausleger nicht gréBer als 0,40 gm
ist.

Ausleger dUrfen keine geschlossenen Ansichtsfldchen bieten, sondern mussen durch-
sichtig oder durchbrochen sein.

Die Gestaltung von Werbeanlagen mit Tagesleucht- und Reflexfarben ist unzuldssig,
wie auch Wechselschaltungen von Leuchtreklamen; farbige Leuchtreklame ist unzu-
|&ssig.
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Das freie Plakatieren ist unzuldssig. Das gilt auch fOr Spannbd&nder, Fahnen und Wer-
betafeln.

Laden- und Schaufenster dUrfen nur bis zu einem Viertel ihrer Fidche beklebt, be-
schriftet, bemalt oder zum Plakatieren verwendet werden.

An Fassaden angebrachte Warenautomaten sind nur dann zuldssig, wenn sie so an-
gebracht sind, dass inre Vorderkante bUndig mit der Fassadenoberflache ist. Unzulds-
sig ist die Gestaltung der Automaten mit Tagesleucht- und Reflexfarben sowie der
Betrieb von Leucht- und Wechselschaltungen.

Grundstuckseinfriedungen, GrundstUcksabgrenzungen

Die unbebaute Nordseite des Allgemeinen Wohngebiets ist auf der GrundstUcks-
grenze mit einer Mauer parallel zur MUhlenstraBe abzugrenzen. Als Material sind
Mauerziegel und Klinker sowie Natursteine zuldssig.

Nicht zuldssig fUr den sichtbaren Bereich der Mauern sind technische Konstruktions-
elemente aus Betonteilen oder Gleichwertigem sowie Verkleidungen aus Fliesen,
Kunststoffmaterialien oder Materialimitationen.
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8. Hinweise

Die nachfolgend aufgefUhrten Hinweise wurden in die Planzeichnung / textliche Fest-
setzungen Teil B aufgenommen und sind bei der weiteren technischen Planung und
deren Umsetzung zu berUcksichtigen.

8.1 Bodendenkmalpflege

Der Geltungsbereich der Satzung Uber die 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 23
w~Fangelturm® liegt innerhalb des Bodendenkmals , Altstadt”, welches fldchende-
ckend als Bodendenkmal geschutzt ist (§ 2 Abs. 5 DSchG M-V).

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentati-
on der betroffenen Teile des Bodendenkmals , Altstadt* sichergestellt werden. Die
Kosten fUr diese MaBnahme tragt der Verursacher des Eingriffs (§ 6 Abs. 5 DSchG M-
V). Uber die in Aussicht genommenen MaBnahmen zur Bergung und Dokumentation
des Bodendenkmals ist das Landesamt fUr Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor
Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. Eine Beratung zur Bergung und Dokumentati-
on von Bodendenkmalen erhdlt man bei der zustdndigen Unteren Denkmalschutz-
behdrde bzw. beim Landesamt fUr Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055
Schwerin.

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftich und verbindlich der unte-
ren Denkmalschutzbehdrde und dem Landesamt fUr Kultur und Denkmalpflege an-
zuzeigen. Wenn wdhrend der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzun-
gen, Mauern, Mauerreste, Holzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste,
Minzen u.d.) oder auffdlige Bodenverfdrbungen, insbesondere Brandstellen, ent-
deckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 1 und 2 des Denkmalschutzgesetzes des
Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, v. 6.1.1998, GVOBI. M-V Nr. 1 1998,
S. 12ff., zuletzt gedndert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V
S. 383, 392) unverziglich der unteren Denkmalschutzbehdrde anzuzeigen. Anzeige-
pflicht besteht gem. § 11 Abs. 1 DSchG M-V fUr den Entdecker, den Leiter der Arbei-
ten, den GrundeigentUmer oder zufdllige Zeugen, die den Wert des Gegenstands
erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverdn-
dertem Zustand zu erhalten. Die Verpflichtung erlischt fUnf Werktage nach Zugang
der Anzeige.

8.2 Altlasten und Bodenschutiz

Das Altlastenkataster fr das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vom Staatlichen
Amt fUr Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte gefUhrt. Entspre-
chende AuskUnfte aus dem Altlastenkataster sind dort erhdltlich. Es wird davon aus-
gegangen, dass Alflastenverdachtsfléchen und altlastenverddchtige Fldchen im
Geltungsbereich der 3. Anderung nicht existieren.
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Sollten sich im Fall von BaumaBnahmen Hinweise auf Altlastverdacht oder sonstige
schadliche Bodenverdnderungen ergeben, sind die weiteren Schritte mit der zustan-
digen Behdérde nach § 13 i.V.m. § 14 Gesetz Uber den Schutz des Bodens in Meck-
lenburg-Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz — LbodSchG M-V) sowie mit der
unteren Bodenschutzbehdrde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte abzu-
stimmen.

Werden in Bewertung dieser Auskunfte schddliche Bodenverdnderungen oder Altlas-
ten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind mit dem
Staatliche Amt fUr Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte gemaB
§ 13 BBodSchG die notwendigen MaBnahmen abzustimmen (Sanierungsuntersu-
chung, Sanierungsplanung, Sanierung bzw. Sicherung).

Bei der Verwertung des anfallenden Bodenaushubs und anderer mineralischer Abfél-
le sind die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-
fen/Abfdllen —Technische Regeln- der Mittellungen der L&nderarbeitsgemeinschaft
Abfall (LAGA) 20, von 11/1997, 11/2003 und 11/2004 zu beachten.

Die Zielsetzungen und Grundsdtze des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) vom
und des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) sind zu bericksichtigen. Da-
nach haben alle, die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf den Boden
einzuwirken, sich so zu verhalten, dass schadliche Bodenverdnderungen, insbesonde-
re bodenschddigende Prozesse nicht hervorgerufen werden. Mit dem Boden ist spar-
sam umzugehen. FIGdchenversiegelungen sind auf das notwendige MaB zu begren-
zen.

Treten wdhrend der BaumaBnahme Uberschussbdden auf oder ist es notwendig
Fremdbdden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die
Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schédlicher Bodenverdnderungen zu tref-
fen. Die Forderungen der §§ 9 bis 12 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) sind zu beachten. Dabei sind insbesondere die Anforderungen der
DIN 19731 (Ausgabe 5/98) einzuhalten.

Soweit im Rahmen von BaumaBnahmen Uberschussbdden anfallen bzw. Bodenma-
terial auf dem Grundstick auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7
Bundes-Bodenschutzgesetz-Pflichtigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher
Bodenverdnderungen zu treffen, die standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei
ZU berucksichtigen.

Sollte der Boden auf ein anderes Grundstick verbracht werden, sind zusdtzlich die
Bestimmungen der LAGA M 20 einzuhalten.

Entsprechend § 4 Abs. 4 BBodSchG sind der GrundstUckseigentUmer und der Inhaber
der tatséchlichen Gewalt verpflichtet, MaBnahmen zur Gefahrenabwehr der von
ihrem Grundstuck drohenden schéadlichen Bodenverdnderungen zu treffen.

Falls bei ErdaufschlUssen Anzeichen von sché&dlichen Bodenverdnderungen (z. B. ab-
artiger, muffiger Geruch, anormale Farbung des Bodenmaterials, Austritt verunreinig-
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ter FlUssigkeiten, Reste alter Ablagerungen) auftreten, ist die untere Bodenschutzbe-
horde im Umweltamt des Landkreises umgehend zu informieren.

8.3 Verkehr

Sollten BaumaBnahmen an offentlichen Verkehrsfldchen im Sinne des StrWG-MV
durchgefUhrt werden, ist dafur eine Genehmigung nach § 10 StrWG-MYV einzuholen.

Der Trager der StraBenbaulast hat dafir einzustehen, dass die allgemein anerkann-
ten Regeln der Baukunst und der Technik eingehalten werden und ihnre Bauten tech-
nisch allen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung genugen.

Die festgesetzten Verkehrsfldchen sind ausreichend zu bemessen, um die Verkehrs-
flachen entsprechend der vorgenannten Verpflichtung zu planen und herzustellen.

Bei BaumaBnahmen ist der Veranlasser verpflichtet, solche Technologien anzuwen-
den, dass fur den Verkehrsablauf die gunstigste Lésung erzielt wird. Der Verkehrsab-
lauf und die Sicherheit im StraBenverkehr besitzen gegentber den BaumaBnahmen,
die zur Einschrdnkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der 6ffentlichen Nutzung von
StraBen fUhren, den Vorrang. Die Grunds&tze sind bereits in der Phase der Vorberei-
tung der BaumaBnahme zu beachten.

Alle BaumaBnahmen bzw. Beeintrdchtigungen, die den StraBenkdrper mit seinen
Nebenanlagen betreffen, sind mit dem zust@ndigen StraBenbaulasttrédger abzustim-
men. FUr eine notwendige Verkehrsraumeinschrénkung ist vor Beginn der Bauphase
eine verkehrsrechtliche Anordnung gemdaB § 45 Abs. 6 StVO beim Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte, Ordnungsamt, StraBenverkehrswesen, Adolf-Pompe-Stralie
12-15, 17109 Demmin, einzuholen.

8.4 Brandschuiz

Bei den weiterreichenden Planungen ist zu sichern, dass die Richtlinien Gber Fldchen
fUr die Feuerwehr (Amtsblatt M-V 2006 S. 597 Anhang E und Bericht S. 874 Nr. 4) ein-
gehalten wird. Es wird eine harte Bedachung nach DIN 4102 festgeschrieben, um die
Gefahr der Brandausbreitung zu verringern. Die mdgliche Hohe der Gebdude kann
Zufahrten fUr Stellfléchen und fUr die Feuerwehr erforderlich machen.

8.5 Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Sollten bei Erdarbeiten Auffdlligkeiten wie unnatUrliche Verfarbungen bzw. Geriche
des Bodens auftreten, ist der Landrat zu informieren. Der GrundstUckbesitzer ist als
Abfallbesitzer nach §§ 15 und 17 des Gesetzes zur Férderung der Kreislaufwirtschaft
und Sicherung der umweltvertraglichen Bewirtschaftung von Abfdllen (Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (Kr'WG) zur ordnungsgemdBen Entsorgung des belasteten Bodenaus-
hubs verpflichtet. Die Grundpflichten sind gemaB § 7 KrWG zu wahren.
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Eventuell anfallender Bauschutt und andere Abfdlle sind entsprechend ihrer Beschaf-
fenheit sach- und umweltgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsor-
gen (zugelassene Deponien, Aufbereitungsanlagen usw.).

Nach § 7 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ist eine gemeinwohlvertrdgliche Ab-
fallentsorgung zu gewdhrleisten. Deshalb ist das Vorhaben so zu planen, dass eine
ordnungsgemdaBe Abfallentsorgung fur Anwohner maéglich ist. In der Bauphase hat
der Bauherr dafUr Sorge zu tragen, dass die Abfdlle der betroffenen Anwohner ord-
nungs- und planmdaskig durch die Entsorgungsfirmen des Landkreises entsorgt werden
kdnnen.

8.6 Kampfmittel
AuBerhalb der &ffentlichen Belange sind Munitionsfunde in M-V nicht auszuschlieBen.

GemdanB § 52 LBauO ist der Bauherr fUr die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Vor-
schriften verantwortlich.

Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefdhr-
dungen fUr auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie mdglich auszuschlie-
Ben. Dazu kann auch die Pflicht gehdren, vor Baubeginn Erkundungen Uber eine
mogliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen.

Konkrete und aktuelle Angaben Gber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelaus-
kunft) der in Rede stehenden Fldchen sind gebUhrenpflichtig beim Munitionsber-
gungsdienst des Landesamtes fUr zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand-
und Katastrophenschutz M-V (LPBK M-V) erhdltlich. Ein entsprechendes Auskunftser-
suchen wird vor BauausfUhrung empfohlen.

8.7 Festpunkie der amtlichen geodatischen Grundlagennetze in M-V und Vermes-
sungsmarken

Im Planungsbereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geoddatischen
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

FOr weitere Planungen und Vorhaben sind die Informationen im Merkblatt Uber die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte der amtlichen geoddatischen Lage-, Hohen-
und Schwerenetze zu beachten.

Das geoddtische Festpunktfeld und Grenzmerkmale aller Art durfen nicht beschadigt
und beeintréchtigt werden. Notwendige Sicherungen bzw. Verlegungen sind recht-
zeitig zu beantragen. Das unberechtigte Entfernen bzw. Besché&digung ist nach § 37
des Gesetzes Uber die amtliche Geoinformations- und Vermessungsgesetz - (Geo-
VermG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2010 (GVOBI).
M-V Nr. 23 S. 713) eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer GeldbuBe geahndet werden
kann.
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Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes Uber die Landesvermessung und
das Liegenschaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich ge-
schutzt. Wer notwendige MaBnahmen treffen will, durch die geoddatische Festpunkte
gefdhrdet werden koénnen, hat dies unverziglich dem Landesvermessungsamt
Mecklenburg-Vorpommern mitzuteilen.
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9. Flachenbilanz

Nutzung Fldche in m?
Allgemeines Wohngebiet WA 1.801,15
StraBenverkehrsfldche 257,51
Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung:

Offentlicher FuBgangerbereich 108,10
Offentliche Parkplétze 59,45
Offentlicher Verkehrsberuhigter Bereich 131,89
Denkmal Stadtmauer 46,56
Gesamtfldche B-Plan Gebiet 2.404,66

aufgestellt,

Neubrandenburg, den 27.10.2016

Lufz Braun

Dipl.-Ing. Architekt

Satzung

47147



	Vorlage
	Anlage  1 L e b e n s l a u f 942
	Anlage  2 2016_10_27_Satzung_3  Änderung_B-Plan Nr 23
	Anlage  3 2016_10_27_Begründung Satzung_3  Änderung B-Plan Nr  23

